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Haushaltssatzung 
und 

Haushaltsplan 
 

Gemeinde Hebertshausen 
 

Landkreis Dachau 
 
 
 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 
 
 
 
1.  Einwohnerzahl 
       
 a) nach der letzten Zensus 2017               5.746 
 b) nach der Fortschreibung der Einwohnerzahlen zum  
     31.12.2024 (inklusive Haupt- und Nebenwohnsitze)  6.131 
 
2. Gesamtfläche der Gemeindeflur    2.957 ha 
 
 
3.  Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres 2024 
 
 Grundsteuer 
  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  470 v.H. 
 b) für die Grundstücke (B)      470 v.H. 
 
  
 Gewerbesteuer       450 v.H. 
 
 
4. Verkehrsflächen 
 
 Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen  47,741 km 
 davon ausgebaut       43,305 km 
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Beschlussfassung über die Haushaltssatzung  
 

und den Haushaltsplan 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch) 
 

Niederschrift über die Sitzung 
 

 
 
Lfd. Nr. 114/2025                       Hebertshausen, 
24.06.2025 
 
 
Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschließlich 1. Bürgermeister): 21 
 
 
 
Anwesend und stimmberechtigt sind:  Außerdem sind anwesend: 
1. Bürgermeister: Richard Reischl   Renate Heigl 
2. Bürgermeister: Martin Gasteiger  Hedwig Messner 
3. Bürgermeister: Florian Zigldrum Jennifer Renner 
 Christopher Reichelt 
   
Gemeinderatsmitglieder:   
Johannes Böswirth   
Stefan Dubitzky   
Elke Fiedel   
Monika Gasteiger   
Marianne Klaffki   
Christian Michal   
Lukas Pallauf   
Stefan Ruhsam   
Andreas Schaller   
Erich Schneider   
Florian Schösser   
Katherine Staub  Entschuldigt: 
Christian Trinkgeld  Michael Böswirth 
Johann Vötter  Stefan Götz 
Clemens von Trebra-Lindenau  Simone Stifter 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest: 
 
Sämtliche Gemeinderatsmitglieder wurden am 18.06.2025 ordnungsgemäß zur Sitzung 
geladen. Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung gemäß 
Art. 52 GO ortsüblich bekannt gemacht. Die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und 
stimmberechtigt. Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO). 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
TOP 8 -  Haushalt 2025, Beratung und Beschlussfassung 
 
1. Beschluss 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 18 gegen 0 Stimmen die nachstehende Haushalts-
satzung samt ihren Anlagen zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen 
Ansätzen und Abschlussziffern aufzustellen: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
15.387.800,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
7.490.000,00 Euro ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 
von 6.315.600,00 Euro vorgesehen.  

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2025 in 
Höhe von 0,00 Euro festgesetzt. 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt: 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   470 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)       470 v. H. 

2. Gewerbesteuer         400 v. H. 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
2. Beschluss:  
Dem Stellenplan wird ebenfalls zugestimmt. 
 
3. Beschluss:  
Dem fortgeschriebenen Finanzplan wird zugestimmt.  
 
       Gemeinde Hebertshausen 
 
       gez. Richard Reischl 
       Erster Bürgermeister 
 
       gez. Renate Heigl 
       Schriftführerin  
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Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hebertshausen 
(Landkreis Dachau) 

 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
 
Auf Grundlage des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; 
 
er schließt im Verwaltungshaushalt 
 
   in den Einnahmen und Ausgaben mit  15.387.800,00 € 
 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
   in den Einnahmen und Ausgaben mit    7.490.000,00 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 
von 6.315.600,00 € vorgesehen.  
 
 
 

§ 3  
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2025 in 
Höhe von 0,00 Euro festgesetzt.  
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§ 4 
 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)    470 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)        470 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer         400 v. H. 
 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebertshausen, __________    Gemeinde Hebertshausen 
 
         
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
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Beglaubigungsvermerk 
 
Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsbuch einschließlich 
der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird beglaubigt: 
 
 
 
 
        Hebertshausen, 25.06.2025 
                                                                       Gemeinde Hebertshausen 
 
         
 
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde 
 
Diese Haushaltssatzung samt Anlagen wird vorgelegt 
 
dem Landratsamt Dachau 
 
zur rechtsaufsichtlichen Würdigung bzw. Genehmigung (§§ 2, 3 und 5 der Haushaltssat-
zung), soweit veranlasst. 
 
 
 
 
        Hebertshausen, 25.06.2025 
        Gemeinde Hebertshausen 
 
 
 
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
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Vermerk über die amtliche Bekanntmachung 
 
der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 2 und 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung) 
 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden am 
________ in der Gemeindeverwaltung Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Heberts-
hausen, Zimmer 0.2 zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden bereitgelegt. 
 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. 
 
Die Anschläge wurden am _______2025 angeheftet und am _______2025 wieder ent-
fernt. 
 
Damit ist die Haushaltssatzung rechtswirksam. 
 
 

Hebertshausen, ___.___.2025 
Gemeinde Hebertshausen  

    
 
 
 
        Richard Reischl 

       Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
Vorlage von beglaubigten Abschriften an die Rechtsaufsichtsbehörde 
 
Zwei mit Bekanntmachungsvermerk versehene Abschriften der Haushaltssatzung (ohne 
Haushaltsplan) für das Haushaltsjahr 2025 wurden gemäß § 3 Satz 2 BekV am 
_________ dem Landratsamt Dachau vorgelegt. 
 
Eine beglaubigte Abschrift ist für die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landrats-
amtes bestimmt. 
 
 

Hebertshausen, ___.___.2025 
      Gemeinde Hebertshausen 

 
 
 
        Richard Reischl 

Erster Bürgermeister 
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I. Vorbericht 
(§ 3 KommHV) 

 
 
 
I. Rückblick 2024:  
 
Im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 konnten nachstehende Projekte realisiert 
werden:  
 
Streuobstpakt Bayern –Ausgabe von über 100 Obstbäumen  
 
Im Rahmen des Streuobstpakts Bayern wurden über 100 Obstbäume beschafft und an 
die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde ausgegeben. Die Gemeinde übernahm hier 
Organisation, Koordination du Verteilung. Die Aktion förderte die Artenvielfalt und 
nachhaltige Grünpflege im privaten sowie im öffentlichen Raum. Durch das Anpflanzen 
von Obstbäumen wird sowohl die Hitzereduktion unterstützt, wie auch die Nachhaltigkeit 
und der CO² Bindung.  
 
Durch eine Förderung des Amts für 
Ländliche Entwicklung Oberbayern 
konnte die Maßnahme für 1,9 T€ 
umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED-Flutlicht-Umrüstung, Beachvolleyballplatz 
 
Aufgrund der über die letzten Jahre extrem gestiegenen Energiekosten, 
wurden die Flutlichtanlagen der Sportvereine Hebertshausen und 
Ampermoching auf eine energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet. 
Hierbei unterstütze die Gemeinde neben Arbeiten durch den Bauhof die 
Vereine mit rund 57 T€ nach Abzug weiterer Förderprogramme.  
Weiterhin wurde die Errichtung eines Multifunktionsbeachvolleyballplatzes 
gefördert (38 T€) und durch den Bauhof unterstützt. Dieser soll jedoch 
nicht nur der Volleyballabteilung der SpVgg Hebertshausen dienen, 
sondern für jedermann zugänglich sein. Außerdem soll es als 
Angebotserweiterung des Jugendzentrums sowie des vorhandenen 
Sportangebots im Gemeindebereich dienen. 
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Mindestsanierung für die Vermietung an die Fahrschule u Metzgerei Hack24 in der 
Freisinger Straße 4 
 
Das ehemals leerstehende Gebäude in der 
Freisingerstraße 4 wurde einer neuen Nutzung 
zugeführt. Durch die Anmietung konnte ein Abgang 
des dort ansässigen Arztes verhindert werden. Die 
freien Gewerbeflächen konnten an eine Self Store 
Betreiber und eine Fahrschule vermietet werden.  
Die Anmietung besteht für 3 Jahre. Der Wohnraum 
im 1.OG wurde für Wohnnutzungen durch 
Gemeindebürger vermietet.   
 
 
 
 
 
Messstationen Wasserleitungssystem 
 
Im gesamten Gemeindegebiet wurden Messstationen im Wasserleitungssystem verbaut. 
Diese werden per SIM Karten in das digitale Netz eingebunden. Dadurch können 
Wasserrohrbrüche im Leitungsnetz schneller festgestellt und lokalisiert werden. Der 
Wasserverlust wird dadurch deutlich reduziert. 
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II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2025: 
 
 
Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2025 folgendermaßen dar: 
 
 

Ansätze 2025 2024 2023 

Verwaltungshaushalt 15.387.800,00 € 15.111.800,00 € 13.889.600,00 € 

Vermögenshaushalt 7.490.000,00 € 3.783.500,00 € 9.973.700,00 € 

Gesamthaushalt 22.877.800,00€ 18.895.300,00€ 23.863.300,00 € 

 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2005 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens festzustel-
len: 
 

 
 

 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die monetäre Veränderung der Haushalte gegenüber 
den jeweiligen Vorjahren: 
 

 in 2025 zu 2024 in 2024 zu 2023 

Verwaltungshaushalt + 276.000,00 € + 1,83 % + 1.222.200,00 € + 8,80 % 

Vermögenshaushalt + 3.706.500,00 € + 97,96 % - 6.190.200,00 € - 62,07 % 

Gesamthaushalt + 3.982.500,00 € + 21,08  % - 4.968.000,00 € - 20,82 % 
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III. Entwicklung der Einwohnerzahlen: 
 
 
a) allgemeine Entwicklung: 
 

 
 
Die Abbildung beinhaltet die Entwicklung der Einwohner der letzten 20 Jahre jeweils zum 
Stichtag 01.01. des Jahres. Die Zahl der Einwohner ist zum Vorjahr auf 6.155 gestiegen; 
dies entspricht einem Zuzug von 66 Personen. Dieser Wert beinhaltet alle Einwohner mit 
Haupt- und Nebenwohnsitz sowie aktuell rund 197 Asylbewerber.  
 
 
b) Anzahl der Geburten und Sterbefälle pro Jahr: 
 

 
 
In 2025 wurden insgesamt 28 Kinder geboren und es sind 45 Personen verstorben.  
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IV. Ansätze des Verwaltungshaushaltes: 
 
 
 
 

Der Verwaltungshaushalt 2025 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe  
von 15.387.800 Euro auf. 

 
 
 
 
1. Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen: 
 

  Einzelplan  
Einnahmen 

2025 
Ausgaben 

2025 
Einnahmen 

2024 
Ausgaben 

2024 
0 Allgemeine Verwaltung 149.800,00 € 1.817.600,00 € 34.500,00 € 1.657.100,00 € 

1 
Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung 62.000,00 € 503.500,00 € 52.500,00 € 454.100,00 € 

2 Schulen 0,00 € 785.800,00 € 0,00 € 752.800,00 € 

3 
Wissenschaft, Forschung, 
Kulturpflege 8.400,00 € 134.000,00 € 4.300,00 € 117.200,00 € 

4 Soziale Sicherung 2.003.200,00 € 3.900.600,00 € 2.189.300,00 € 3.943.100,00 € 
5 Gesundheit, Sport, Erholung 15.000,00 € 12.600,00 € 25.000,00 € 16.000,00 € 

6 
Bau- und Wohnungswesen, 
Verkehr 151.000,00 € 1.222.500,00 € 99.500,00 € 1.310.000,00 € 

7 
Öffentl. Einrichtungen, Wirt-
schaftsförderung 1.083.600,00 € 1.286.400,00 € 1.146.600,00 € 1.330.200,00 € 

8 
Wirtschaftl. Unternehmen, 
Grundvermögen 923.300,00 € 734.800,00 € 752.500,00 € 553.200,00 € 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.991.500,00 € 4.989.000,00 € 10.807.600,00 € 4.977.800,00 € 
    15.387.800,00 € 15.387.800,00 € 15.111.800,00 € 15.111.800,00 € 

 
 
 
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten: 
 
 
Die nachfolgenden Ausführungen ermöglichen einen Einblick in die Aufgabenbereiche der 
Gemeinde und eine kurzgefasste Darstellung des Haushaltsquerschnitts: 
 
In 2025 ist mit nachfolgenden Einnahmen zu rechnen:  
 

Woher kommt das Geld? Ansatz 2025 in% Ansatz 2024 in% Ergebnis 2023 
Steuern, allgemeine Zuweisungen 10.807.100,00 € + 2,39 10.554.600,00 € + 9,13 9.671.813,14 € 
Einnahmen aus Verw. und Betrieb  
(u.a. Verwaltungsgebühren, Ver-
mischte Einnahmen, Innere Verr.) 

4.118.300,00 € + 8,69 3.789.000,00 € + 6,15 3.569.499,47 € 

Sonstige Finanzeinnahmen  
(u.a. Säumniszuschläge, Stun-
dungszinsen etc.) 

462.400 € - 39,81 768.200,00 € + 70,05 451.751,51 € 
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Zur weiteren Konkretisierung werden im Folgenden relevante Einnahmearten detailliert 
vorgestellt: 
 

Einnahmeart 
 Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023 

Grundsteuer A 45.000,00 € 76.600,00 € 57.410,16 € 

Grundsteuer B 940.000,00 € 937.800,00 € 658.763,46 € 

Gewerbesteuer 1.896.000,00 € 2.336.000,00 € 1.843.270,08 € 

Gemeindeanteil an der Einkommens-
teuer 5.850.000,00 € 5.519.000,00 € 5.118.046,00 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 161.000 € 163.000 € 146.773,00 € 

Schlüsselzuweisung 1.207.000,00 € 801.000,00 € 1.120.960,00 € 

Pauschale Finanzzuweisung 109.100,00 € 107.800,00 € 106.799,16 € 

Einkommensteuerersatzleistung 424.000,00 € 441.000,00 € 389.378,00 € 

Anteil an der Grunderwerbsteuer 75.000,00 € 75.000,00 € 123.551,01 € 

Konzessionsabgabe 152.000,00 € 152.000,00 € 152.059,15 € 

Einnahmen aus Vermietung/Pacht 68.000,00 € 68.000,00 € 62.408,37 € 

Straßenunterhaltszuschuss 82.600,00 € 82.500,00 € 82.600,00 € 

 
 
2.1 Grund- und Gewerbesteuer  
 
Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Haushaltsatzung des Haushalts 2021 
angepasst. Um auch in den nächsten Jahren den wachsenden Aufgaben der Gemeinde 
Hebertshausen entgegenschreiten zu können sollten 2025 die Hebesetzte neu 
festgesetzt werden. Dabei wird besonders Augenmerk auf eine aufkommensneutrale 
Umsetzung der Grundsteuer gelegt um die Bürger trotz der Erhöhung der Wasser- und 
Abwassergebühren nicht weiter zu belasten. Weiter wird auch für eine Entlastung der 
Gewerbetreibenden eine Senkung der Gewerbesteuer angestrebt, da diese als 
Hauptfinanziers des Haushaltes 2024 einer starken Belastung ausgesetzt waren, was zu 
einem erkennbaren Rückgang der Gewerbebetreibeden (-61) führte. 
 
 

 
Realsteuern  
(Alle Angaben v.H.) 

Hebesatz  
bis 2015 

Hebesatz  
ab 2016  

Hebesatz 
ab 2021 

Hebesatz 
ab 2024 

Hebesatz 
ab 2025 

Grundsteuer A 280 310 350 470 470 
Grundsteuer B 310 340 350 470 470 
Gewerbesteuer 300 330 350 450 400 
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2.1.1 Grundsteuer A und B 
 
Die Einnahmen bei der Grundsteuer A (HHSt.0.9000.0001) für landwirtschaftliche 
Grundstücke werden im Haushaltsplan in Höhe von 45 T€ veranschlagt. Bei der 
Grundsteuer B (HHSt.0.9000.0010) liegt der Ansatz bei 940 T€.  
Mit dem Jahr 2025 kam es zu einer Grundsteuerreform, da das bisherige System durch 
das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Im Zuge der Reform 
wurden alle Grundstücke neu bewertet, wobei es aufgrund der Selbstauskünfte und der 
Antragsmenge zu einigen Fehlern kam. Aus diesem Grund kann sich die Höhe der 
Grundsteuer einzelner Bürger im Verlauf des Haushaltsjahres deutlich ändern. Weiterhin 
kam es zu einer Verlagerung einiger bisher der Grundsteuer A zugeordneten Fälle zur 
Grundsteuer B, zum Beispiel bei den Wohnhäusern eines landwirtschaftlichen Betriebs.  
Dem Grunde nach versucht die Gemeinde Hebertshausen die Grundsteuerreform 
aufkommensneutral umzusetzen.  
 
Die Entwicklung obiger Einnahmearten seit dem Jahr 2005 ist den nachfolgenden Abbil-
dungen zu entnehmen: 
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2.1.2 Gewerbesteuer  
 
Der Hebesatz der Gemeinde Hebertshausen für die Gewerbesteuer wurde im Haushalts-
jahr 2025 auf 400 von Hundert reduziert. Deshalb rechnet die Verwaltung im 
Haushaltsjahr 2025 mit einer Gewerbesteuer von lediglich 1,896 Mio.€ (2024: 2,3 Mio. €). 
 
Um den Verwaltungshaushalt 2024 abschließen zu können musste der Hebesatz 
drastisch auf 450 erhöht werden. Die daraus resultierenden Wegzüge von 61 
Gewerbetreibenden sorgten für einen Einbruch der Gewerbesteuer in Höhe von 
schätzungsweise 350 T€. Um diese wichtige Einnahmeposition der Gemeinde nicht 
weiter zu gefährden wurde den ansässigen Unternehmen im letzten Jahr eine Senkung 
der Gewerbesteuer auf maximal 400 Punkte zugesichert.  
 
Hiermit stellt die Gemeinde Hebertshausen immer noch den Spitzenreiter der im 
Landkreis liegenden Kommunen da, ist jedoch nicht mehr wie zuvor weit abgeschlagen.  
 
Die Entwicklung der Einnahmen aus Gewerbesteuer der letzten 20 Jahre ist durch die 
folgende grafische Darstellung ersichtlich: 
 
 
 

 
 
 
2.2 Umlagekraft 
 
Die Umlagekraft für das Jahr 2025 beträgt 7,707 Mio. € (2024: 8,192 Mio. €) gemäß Mit-
teilung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Die Steuerkraft 
liegt somit je Einwohner bei 1.192,11 €. 
 
Die gesunken Umlagekraft stammt aus dem Finanzschwachen Haushalt 2023. In diesem 
Jahr sanken die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund derer Berechnungsgrundlage, dem 
Coronahochjahr 2021. Des Weiteren führte das Pandemiejahr unter anderem auch zu 
Einbrüchen in der Einkommensteuer aufgrund von Kurzarbeit und Kündigungen. 
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Weiterhin erschwerte den Haushalt 2023, trotz enormer Einsparungen, die durch die 
Pandemie verursachten Zusatzkosten, Preissteigerungen und die stetig steigende 
Inflationsrate.  

 
 
 
2.3 Schlüsselzuweisung 
 
Die Schlüsselzuweisung (HHSt.0.9000.0410) ist die größte Position im kommunalen 
Finanzausgleich.  
 
Die Gemeinde Hebertshausen erhält vom Freistaat Bayern im neuen Haushaltsjahr eine 
Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.2 Mio.€ (2024: 801 T€). Diese kann frei zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben verwendet werden. Die starke Erhöhung resultiert an der schlechten 
Umlagekraft aus dem Jahr 2023. 
 
 
2.4 Finanzzuweisung (Art. 7 FAG) 
 
Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Staatsaufgaben erhält die Ge-
meinde 18,02 € je Einwohner (im Vorjahr 17,51 €). Dies entspricht einer Gesamtzuwei-
sung (HHSt. 0.9000.0610) von 109,1 T€ im Haushaltsjahr 2025.  
 
 
2.5 Einkommensteuerbeteiligung 
 
Analog zur Schlüsselzuweisung geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass für das 
neue Haushaltsjahr 2025 eine steigende Einkommensteuerbeteiligung zu erwarten ist. Es 
wird mit Einnahmen in Höhe von 5,85 Mio. € (Vorjahr 5,51 Mio. €) gerechnet.  
 
Die Grundlage hierfür bildeten bei der Haushaltsaufstellung die voraussichtlichen Beteili-
gungsbeträge des Bayerischen Landesamt für Statistik. 
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Die Grafik stellt die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung der letzten 20 Jahre 
visuell dar:  
 
 

 
 
 
 
3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten: 
 
Wie bereits bei den Einnahmen begonnen, wird an dieser Stelle ein kurzgehaltener Über-
blick über die grundlegenden Ausgabearten der Gemeinde und deren Entwicklung gegen-
über dem Vorjahreszeitraum vorgenommen: 
 

Wohin geht das Geld? Ansatz 2025 in% Ansatz 2024 in% Ergebnis 2023 
Personalausgaben Gr. 4 4.375.600,00 € + 5,79 4.136.100,00 € + 15,99 3.566.044,42 € 
sächlicher Verwaltungsaufwand 
Gr. 5 1.424.800,00 € + 5,85 1.346.000,00 € + 39,20 966.948,88 € 

sächlicher Verwaltungsaufwand 
Gr. 6 2.098.200,00 € + 6,33 1.973.300,00 € - 3,74 2.050.032,33 € 

Zuweisungen und Zuschüsse 
Gr. 7 (Zuschüsse, Zuweisungen 
wie z.B. Schule, BayKiBiG) 

2.493.200,00 € - 4,33 2.606.100,00 € -1,51 2.645.900,97 € 

Sonstige Finanzausgaben  
(u.a. Umlagen) Gr. 8  4.996.000,00 € - 1,08 5.050.300,00 € + 13,13 4.464.074,52 € 

 
 
Bei näherer Betrachtung dieser Tabelle wird deutlich, dass es sich bei dem größten Teil 
der Ausgaben um sog. „Sonstige Finanzausgaben“ wie z.B. Umlagen an den Kreis oder 
an das Finanzamt handelt. Der zweite größere Posten sind die Personalausgaben, die im 
laufenden Haushaltsjahr bei rund 4,4 Mio. € liegen werden. Die Zuweisungen und Zu-
schüsse stellen mit rund 2,5 Mio. € den drittgrößten Aufwandsposten dar. Hierunter fallen 
z.B. die BayKiBiG Zuschüsse an die nicht gemeindlichen Kindertagesstätten.  
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Bevor die einzelnen Ausgabearten weiterführend und detailliert beleuchtet werden, sind 
selektiv die ausgewählten Ausgabegruppen näher zu untersuchen. Die einzelnen Ausga-
bearten werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt:  
 

Bezeichnung Ansatz 2025 in% Ansatz 2024 in% Ergebnis 2023 
Kreisumlage 4.047.000,00 € - 2,06 4.132.000,00 € + 16,36 3.551.116,14 € 
Gewerbesteuerumlage 170.000,00 € - 7,61 184.000,00 € - 10,66 205.955,00 € 
Aus- und Fortbildung 35.000,00 € - 50,00 70.000,00 € + 108,48 33.576,50 € 
Zuweisung Zweckverband 
Grund- und Mittelschule 730.000,00 € + 4,75 696.900,00 € + 5,63 659.775,70 € 

Jugendarbeit, Soziales 3.886.600,00 € - 1,43 3.943.100,00 € + 4,96 3.756.712,28 € 
Zuweisungen/Zuschüsse 
(insbes. BayKiBiG) 1.526.200,00 € - 12,81 1.750.400,00 € + 3,76 1.686.979,47 € 

 
Der größte Kostenansatz in 2025 ist die Kreisumlage. Diese sind aufgrund des schwachen 
Berechnungsgrundlagenhaushaltsjahr 2023 trotzt einer Erhöhung des Hebesatzes 
gesunken. Darauf folgen die Ausgaben für die Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls 
leicht angestiegen sind. 
 
Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich des BayKiBiG sind im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken und scheinen stabil zu bleiben. Die Förderung erhält die Gemeinde als 
Einnahmen und leitet diese in rund doppelter Höhe an die Kitas weiter.  
 
 
3.1 Gewerbesteuerumlage 
 
Die Gewerbesteuerumlage HHSt.0.9000.8100 für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 170T€ 
angesetzt. Der aktuelle Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das 
Jahr 2025 liegt bei 35 Prozentpunkte (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz). 
Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeinderefinanzierungsgesetzt von der 
eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.  
 
 
3.2 Kreisumlage 
 
Für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt die Kreisumlage 4.047 Mio. € (2024: 4.123 Mio. €). 
Der Kreisumlagesatz belief sich 2024 auf 50,43 % und ist 2025 auf 52,50 % gestiegen. 
Dadurch werden die Mehrbelastungen/Einnahmenausfälle des Landkreises gedeckt.  
Die Kreisumlage für das Jahr 2025 ist trotz der höheren Bemessungsgrundlage um ca. 
1,19% gesunken.  
 
Dies resultiert aus der stark zurückgegangenen Umlagekraft im Jahr 2025 (siehe Punkt 
2.2 Umlagekraft). 
 
In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wird wieder eine stark steigende 
Umlageleistung der Gemeinde Hebertshausen vermutet, da die Berech-
nungsgrundlagenjahre 2025 und 2026 wieder finanzstärker gewesen sein werden. 
 
 
3.3 Umlagen an den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen 
 
Im Haushalt 2025 beträgt die Verwaltungsumlage HHSt.0.2150.7130 für den 
Zweckverband der Grund-und Mittelschule Hebertshausen zur Deckung der laufenden 
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Kosten 730 T€ (2024: 696,8 T€) und die Umlage für Investitionen (HHSt.1.2150.9830) 
beträgt 123,2 T€ (2024: 398,4 T€). 
 
 
3.4 Personalausgaben 
 
Mit Stand zum 01.01.2025 waren in der Gemeinde 67 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit; inkl. 
geringfügig Beschäftigte) tätig (30 Verwaltung, 8 Bauhof, 29 Kitas):  

 
 
Von 2017 auf 2018 ist die Mitarbeiteranzahl von 71 auf 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesunken. Grund für diese Entwicklung war der Betriebsübergang des Schulhortes und 
der Mittagsbetreuungseinrichtung an den neuen Träger (BRK) mit Wirkung zum 
01.01.2018. Von diesem Trägerwechsel waren insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betroffen 
 
Auf der HHSt. 0.0800.5620 werden in den nächsten Haushaltsjahren lediglich 35 T€ für 
Fortbildungen zur Verfügung gestellt. Die Reduzierung erfolgt aus dem Abschluss aller 
AL II Fortbildungen, sowie einer allgemeinen Reduzierung des Fortbildungsbudgets. In 
diesem Jahr sollen nur die notwendigen Fortbildungen getätigt werden. Fortbildungen für 
seltene Spezialfälle nur bei zwingender Notwendigkeit.  
 
Es wurde eine betriebliche Krankenzusatzversicherung für die Mitarbeiter abgeschlossen. 
Diese wird auf der HH-Stelle 0.0600.4691 mit 20,6 T€ verbucht. Dafür werden vom 
Gesamtvolumen der Leistungsorientierten Bezahlung 1 % umgewidmet. Das 
Leistungsentgelt sollte im laufenden Kalenderjahr somit 3 % betragen. Dieser wird im 
Folgejahr jedoch stets um den nicht ausgeschöpften Betrag der betrieblichen 
Krankenversicherung erhöht (2025: 5.444,41€). 
 
Im Klärwerk soll voraussichtlich 2026 eine zusätzliche Person eingestellt werden um einen 
guten Arbeitsübergang, durch Ruhestand einer der Klärwärter, sicherzustellen.  
 
Unter Berücksichtigung obiger Sachverhalte werden die Personalkosten im Haushalt 
2025 auf 4,38 Mio. € (Vorjahr 4.13 Mio. €) taxiert. Bei den HH-Ansätzen wurde bereits 
eine Tarifsteigerung um 3% mit eingeplant. Der Anteil der Personalkosten am 
Verwaltungshaushalt wird im laufenden Jahr bei insgesamt 28,48 % (Vorjahr 27,37 %). 
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Die Deckungsreserve der Personalkosten beträgt 30 T€. Unabhängig davon ist der 
Hinweis, dass in den vergangenen Jahren vor allem jüngere Mitarbeiter/innen eingestellt 
wurden, unverändert gültig. Deshalb ist mit Blick auf reguläre Stufenaufstiege auch in 
Zukunft mit weiterhin steigenden Personalkosten zu rechnen.  
 
Als zusammenfassende Darstellung obiger Ausführungen soll die nachfolgende Abbil-
dung dienen. Diese Grafik beinhaltet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückblickend 
seit dem Jahr 2005. Gegenstand sind alle Vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Beamten und 
Angestellten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 Veränderung der Personalkosten  
  
Die nachfolgende Grafik illustriert die Entwicklung der Personalkosten im historischen 
Vergleich.  
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3.4.2 Verteilung der Personalkosten  
 
Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Personalkostenverteilung 2025 2024 2023 

Gemeindeorgane 260.200,00 € 247.000,00 € 212.700,00 € 

Verwaltung, Bücherei 1.825.500,00 € 1.606.600,00 € 1.553.000,00 € 

Brandschutz 31.300,00 € 28.600,00 € 28.300,00 € 

Kinderbetreuung 1.676.400,00 € 1.631.800,00 € 1.393.900,00 € 

Gemeindliche Einrichtungen 582.200,00 € 590.800,00 € 529.800,00 € 

Sonstiges 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 

Deckungsreserve 30.000,00 € 30.000,00 € 130.000,00 € 

Summe 4.375.600,00 € 4.136.100,00 € 3.849.000,00 € 

 
 
 
3.5 Zinsausgaben 
 

 
 
Der deutliche Anstieg der Zinsausgaben im Jahr 2014 resultiert aus der Übernahme der 
Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens und der AWE GmbH. Durch den Ab-
schluss neuer Kreditverträge konnte die Zinslast seit 2015 spürbar reduziert werden. Da-
mit einher geht eine Kräftigung des Verwaltungshaushaltes.  
 
Der für 2025 vorgesehene Haushaltsansatz beträgt 173,5 T€. Der deutliche Anstieg 
resultiert aus dem im Frühjahr 2025, mit Hilfe von Haushaltseinnahmeresten, 
aufgenommenen Kredit über 3 Mio. €, sowie dem in 2024 aufgenommen Kredit i.H.v. 1 
Mio.€ und der derzeitigen Zinslage (2,9%).  
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Dieses Jahr die Zinsausgaben durch erneute Kreditaufnahme weiter steigen. Es werden 
zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes, weitere Zinskosten von 
25.500 € gerechnet. Dabei ist eine Kreditaufnahme gegen Ende des drittens, Anfang des 
vierten Quartals angedacht. Es wird mit einem realistischen Zinssatz von rund 3 % 
gerechnet. 
 
 
3.6 Umlage Standesamt 
 
Zum 01.01.2006 wurde das Standesamt der Gemeinde Hebertshausen aufgelöst und wird 
seitdem durch das Standesamt der Stadt Dachau mit betreut. Im Unterabschnitt Standes-
amt beträgt die Umlage hierfür an die Große Kreisstadt Dachau 48 T€ für das Haushalts-
jahr 2025 (HHSt.0.0501.6721).  
 
 
3.7 Kinder- und Jugendbetreuung 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung (Einzelplan 4) ist in 2025, trotz der 
letztjährigen Erhöhung der Kita-Gebühren, mit einer erneuten Erhöhung des Defizits zu 
rechnen. Dieser resultiert aus der Natur des Einzelplans und gleichbleibenden 
Personalausgaben im Kita Bereich, trotz einer sinkenden Betreuungszahl, sowie 
steigender Kosten bei der Umsetzung des BayKiBiGs. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand beträgt der Fehlbetrag 1,9 Mio.€ (2024:1,75 Mio.€). 
 
Der Fehlbetrag bezieht sich jedoch auf den gesamten Einzelplan und somit auch auf die 
von Natur aus einnahmelosen Ausgabeposten, wie der Jugendförderung, der 
Spielplatzpflege und der Seniorenarbeit. 
 
Das Defizit der Kinderbetreuung beläuft sich auf 1,78 Mio. € wovon jedoch 1,1 Mio. € dem 
gemeindlichen Pflichtanteil (BayKiBiG) entsprechen. Die verbleibende Summe ergibt sich 
aus den Defiziten der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung (411,5 T€), sowie der 
Defizitvereinbarungen mit Einrichtungen unter fremder Trägerschaft (268,5 T€).  
 
Das höhere gemeindliche Defizit stammt aus der bewussten Gemeinderatsentscheidung 
im Zuge der letzten Gebührenkalkulation, die Krippengebühren defizitär anzusetzen. Dies 
erfolgte aufgrund der hohen Aufwendungen für das Betreiben einer Krippe und der sonst 
zu starken Belastung der Eltern. 
 
Wie in jedem Jahr können sich die zu betreuenden Kinder und der damit zu entrichtende 
Fehlbetrag, hervorgerufen durch plötzliche Buchungsänderungen der Eltern, nochmals 
verändern. 
 
 
3.7.1 Vereinsförderung 
 
Im Jahr 2015 wurden erstmals Mittel zur Förderung des Vereinslebens (HHSt. 
0.3401.7180) bereitgestellt. In 2024 sind dafür insgesamt 30 T€ zur Verfügung gestellt 
worden. Der Vorjahresansatz wurde auch bereits um den Sockelbetrag (10 T€) reduziert. 
Auch in diesem Jahr wird der Sockelbetrag auf Grund der schlechten Haushaltslage 
gestrichen.  
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3.7.2 Einrichtung der Jugendarbeit 
 
Im Jahr 2012 wurde die Gemeinde Hebertshausen in den Zweckverband „Kooperation 
Jugendarbeit“ als Verbandsmitglied mit aufgenommen. Dies beinhaltet die 
Zweckverbandsumlage für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Für die jährlichen 
Erstattungen an den Zweckverband sind Mittel in Höhe von 90,5 T€ auf der HHSt. 
0.4602.6730 veranschlagt worden.  
 
3.7.3 KiGa Besuchszahlen der Kinderbetreuungseinrichtungen: 
 
3.7.3.1 Gemeindliche Kindertageseinrichtungen: 
 
 Im Haushaltsjahr 2025 werden 26 Kinder die Kinderkrippe in Ampermoching besuchen 

(Unterabschnitt 4644). Hiervon sind alle Kinder aus der Gemeinde Hebertshausen. 
Insgesamt stehen 44 Betreuungsplätze zur Verfügung.  

 
 Im Haushaltsjahr 2025 werden 84 Kinder den Kindergarten St. Peter in Ampermoching 

(Unterabschnitt 4640) besuchen. Hiervon sind 5 Kinder nicht aus der Gemeinde 
Hebertshausen. Die reguläre Betriebserlaubnis ist für 80 Kinder. Zur Deckung des 
Betreuungsbedarfs wurde ein Container aufgestellt und eine befristete 
Betriebserlaubnis für 105 Kinder erteilt.   

 
Die von der Gemeinde Hebertshausen zu betreuenden Kinder sind im Jahr 2018 aufgrund 
des Trägerwechsels in den Bereichen Schulhort und Mittagsbetreuung deutlich von 246 
auf 106 gesunken. Durch die Erweiterung der Kinderkrippe in Ampermoching im Jahr 
2020/2021 wurden die Kapazitäten der Kinderkrippe erweitert. Die Erweiterung des 
Kindergarten St. Peter durch einen Containerkindergarten für 25 Kinder dient als 
Übergangslösung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Kindergarten St. Kastulus 
in Prittlbach. 
 
 

 
 
 
3.7.3.2 Kindertagesstätten in der Gemeinde Hebertshausen, fremde Träger: 
 

 Das Kinderhaus Weltentdecker in Hebertshausen (Unterabschnitt 4646) besuchen 
2025 insgesamt 146 Kinder, aufgeteilt in die Kinderkrippe und den Hort. Davon sind 5 
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Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insgesamt verfügt das Kinderhaus 
über eine Betriebserlaubnis von 153 Plätzen. Aufgrund eines Personalmangels 
können im Bereich des Hortes keine weiteren Kinder aufgenommen werden. Derzeit 
sind noch ca. 34 Kinder in der Mittagsbetreuung untergebracht. In der Kindergrippe 
werden vorrausichtlich 24 Kinder untergebraucht. Die Betriebserlaubnis auf 24 Kinder 
bezieht. 
 

 Den Kindergarten St. Georg in Hebertshausen (Unterabschnitt 4641) sollen im 
Haushaltsjahr 99 Kinder den Kindergarten besuchen. Davon sind 98 Kinder aus der 
Gemeinde Hebertshausen. Regulär verfügt der Kindergarten über eine 
Betriebserlaubnis von 100 Plätzen.  
 

 Im Waldkindergarten in Hebertshausen (Unterabschnitt 4642) werden 2025 
insgesamt 43 Kinder (davon 20 Kinder aus dem Gemeindegebiet Hebertshausen) be-
treut. Insgesamt verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 52 Plätzen. 

 
3.7.3.3 Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde Hebertshausen: 
 
Zum 01.01.2025 wurden 11 Kinder durch Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb des 
Gemeindegebiets betreut (Unterabschnitt 4642). Im laufenden Jahr handelt es sich um 
folgende Einrichtungen mit entsprechenden Kindern: 
 
Kita`s außerhalb der Gemeinde Hebertshausen 
BMW Group Betriebskita 1 
AWO-Kindertagesstätte Steinlechner Hof 1 
Kinderhaus im Learning Center 1 
Waldkindergarten Indersdorf 1 
Burgkindergarten Röhrmoos 2 
Kindertagesstätte Haus Benjamin Schönbrunn 2 
Kinderhaus Villa Kunterbunt 1 
Kinderhort Parksiedlung 2 

 11 
 
3.7.3.4 Tagesmutterbetreuung 
 
Die über die Tagemütter „Sonnenwinkel“ betreuten Kinder werden auf der HHSt. 
0.4645.7008 abgewickelt mit einem Ansatz von 15,5 T€. 
 
 
 
3.8 Städtebauliche Planung 
 
Im Zuge dieses Haushalts sollen vorerst alle Planungen für Baugebiete abgeschlossen 
bevor neue Planungen entstehen können.  
Aus diesem Grund setzt sich das Budget der Haushaltsstelle 0.6100.6555 wie folgt 
zusammen: 

- Höllberg West II 6 T€ (Baugebiet) 
- Hofanger 3 T€ (Baugebiet) 
- Kirchstr. 8 T€ (Änderung des BP, wegen Änderung des Straßenverlaufs im Zuge der 

Sanierung) 
- Lotzbach 3 T € (Sanierung Bushaltestelle) 
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3.9 Straßenunterhalt und Unterhalt der gemeindlichen Brücken 
 
Der Bedarf für den Straßenunterhalt wurde 160 T€ festgesetzt. Diese Mittel werden in der 
Finanzplanung fortgeführt und sollen insbesondere für die Ausbesserung von 
witterungsbedingten Frostschäden verwendet werden (HHSt.0.6300.5100). 
 
Im Zuge der letzten Haushalte fand eine Reduzierung des Ansatzes auf bis zu 40 T€ statt. 
Hiervon können nur die notwendigsten Reparaturen mit Kaltbeton getätigt werden aber 
aufgrund der derzeitigen Haushaltslage ist eine Erhöhung des Ansatzes nicht möglich. 
 
Für den Brückenunterhalt werden 2,5 T€ eingestellt. Unter anderem aufgrund der 
letztjährigen Vorkommnisse in Dresden werden in diesem Jahr neben den 
Hauptprüfungen aller gemeindlichen Brücken (7 T€) eine Analyse und digitale 
Zustandserfassung der Brücken für rund 13 T€ beauftragt. Vgl. dazu Unterabschnitt 6480.  
 
Auf der HHSt. 0.6900.5142 werden neben der Pauschale von 2,5 T€ weitere 2,5 T€ für 
die Entschlammung des Rückhaltebeckens in Ampermoching bereitgestellt. 
 
 
3.10 Abwasserentsorgung / Kläranlage 
 
Der Betriebsunterstützungsvertrag der Abwasseranlage mit der SüdWasser GmbH wurde 
2023 angepasst. Hierfür wurden bisher 210 T€ jährlich eingestellt, aufgrund der eigenen 
Klärschlammpressung erfolgt ab Einbau der neuen Schneckenpresse (1.7000.9400) eine 
Reduzierung des Ansatzes auf 130 T€.  
 
Die Klärschlammentsorgung wird ab Anfang des Jahres über den Zweckverband 
Thermische Klärschlammverwertung Amperland (ZVTKA) stattfinden. Auf der HHSt. 
0.7000.6361 wird hier ein Ansatz über 100 T€ bereitgestellt.  
 
Die Sanierung der Abwasserkanäle soll in den nächsten Jahren schrittweise fortgeführt 
werden (HHSt. 0.7000.5155). Für diesen Zweck erfolgt, im Haushaltjahr 2025, eine 
Rücklagenentnahme aus der dafür gebildeten Sonderrücklage über 25 T€ (HHSt. 
0.7000.2810)  
 
Der Ansatz der Abwassergebühren (HHSt.0.7000.1111) wurde auf 693 T€ erhöht. Dies 
hängt mit den gestiegenen Gebühren aus der Gebührenkalkulation (2024) zusammen, 
diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayrischen Kommunalen Prüfungsverband 
durchgeführt. Der neue Preis ab dem Haushaltsjahr 2025 beläuft sich nun pro m³ auf 
2,99 € anstatt auf 2,23 € 
 
 
3.11 Wasserversorgung 
 
Ebenso wurde durch die neue Gebührenkalkulation im vergangenen Jahr der 
Wasserpreis pro m³ von 1,71 € auf 2,24 € angehoben. Der aktuelle Ansatz der Wasserver-
brauchsgebühren beträgt 553 T€ (HHSt.0.8153.1171). Dies sorgen für eine bessere 
Kostendeckung des BGA´s. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

€438,60 €278,50 €175,30 €175,50 €169,70 €168,20 
(€610,50)

€487,70 €499,70 €473,30 

€1.541,50 €1.484,60 
€1.155,70 €1.453,00 €1.794,10 

€844,20 
€418,50 

€1.422,20 1.568,50 €

€490,41 

TATSÄCHLICHE ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT
Ansatz Zuführung

V. Zuführung zum Vermögenshaushalt: 
 

 
 

Nach dem Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushaltes verbleibt eine Zuführung an 
den Vermögenshaushalt in Höhe von 513 T€.  
Die Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der Tilgungsleistung mit ei-
nem Gesamtvolumen von 513 T€ wird somit erreicht.  
 
Die Mindestzuführung der Finanzplanung kann nicht erreicht werden. Hier kann diese nur 
durch Ersatzdeckungsmittel aus dem Vermögenshaushalt erreicht werden.  
 
Für das Finanzplanungsjahr 2025 und die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit der 
Mindestzuführung geplant.  
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VI. Ansätze des Vermögenshaushaltes: 
 

 
 

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 
7.490.000 € vor. 

 
 
 

 
Einnahmen 

2025 
Ausgaben 

2025 
Einnahmen 

2024 
Ausgaben 

2024 
Allgemeine Verwaltung 0 € 85.000 € 0 € 236.000 € 
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 80.000 € 196.000 € 0 € 108.400 € 
Schulen 0 € 123.200 € 0 € 408.400 € 
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3.000 € 25.500 € 0 € 13.800 € 
Soziale Sicherung 0 € 23.000 € 75.900 € 143.500 € 
Gesundheit, Sport, Erholung 1.000 € 21.600 € 11.500 € 62.000 € 
Bau-und Wohnungswesen, Verkehr 321.000 € 5.270.600 € 1.633.900 € 632.000 € 
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 48.100 € 624.800 € 315.900 € 1.019.100 € 
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen 81.800 € 619.300 € 43.000 € 687.000 € 
Allgemeine Finanzwirtschaft 6.955.100 € 501.100 € 1.703.300 € 473.300 € 
  7.490.000 € 7.490.000 € 3.783.500 € 3.783.500 € 

 
 
 
 
 
Zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ste-
hen im Wesentlichen folgende Einnahmen (ab 50 T€) zur Verfügung: 
 
 

GA GLZ GRZ  Maßnahme 2025 
1 1300 3681  FL HEB 14/1 80.000 € 
1 6201 3400  Erschließungsvertrag (Ausbau Spielplatz) 101.000 € 

1 6300 3592  Radweg Wallpertshofen - Pelleheim – Kostenerstattungen 
Zweckverband Oberbachern 170.000 € 

1 6300 3618  Förderung Gemeindestraßen (Art. 13h BayFAG) 50.000 € 
1 8153 3131  Entnahme Gebührenschwankungsrücklage 51.800 € 
1 9000 3614  Finanzwirtschaft - Investionspauschale (Art. 12 FAG) 126.500 € 
1 9121 3775  Darlehensaufnahme (durch HR)  3.000.000 € 
1 9121 3776  Neue Darlehensaufnahme  3.315.600 € 
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Folgende Investitionen (ab 50T€) sind für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen: 
 

GA GLZ GRZ  Maßnahme 2025 
1 0601 9380  Office und Mailserver Lizenzen 60.000 € 
1 1300 9357  FL HEB 14/1 80.000 € 
1 2150 9830  Zweckverband - Investitionsumlage 123.200 € 
1 6100 9329  Gewerbeentwicklung 100.000 € 
1 6100 9403  Hochbaumaßnahme Neue Holzschleiferei 300.000 € 
1 6151 9550  Aufwertung Ökoflächen 126.600 € 
1 6201 9323  Grundstückskauf Mobilhub 3.250.000 € 
1 6201 9501  Erschließungskonto DGH Prittlbach 963.000 € 
1 6300 9502  Planung Querungshilfe St 2339 50.000 € 
1 6300 9505  Radweg - Walpertshofer Str. Goppertshofer Str.- Zusatzauftrag 120.000 € 
1 6300 9508  Radweg - Unterweilbach 90.000 € 
1 6300 9509  Straßensanierungen 120.000 € 
1 6300 9583  Planung Kirchstraße und Brücke 50.000 € 
1 6900 9501  Regenrückhaltebecken Sittenbach, Renaturierung Kalterbach 75.000 € 

1 7000 9350  Kläranlage – Pumpentausch, Flowchiefanbindung, 
Bodenschnecken, Belüftungsplatten 142.700 € 

1 7000 9400  Kläranlage – Schneckenpresse, Carport 170.000 € 

1 7000 9504  Baugebiet Kreuzackerstr., Graf-Spreti-Str., laufende 
Maßnahmen 115.000 € 

1 8153 9031  Weiterleitung Entnahme Gebührenschwankungsrücklage 51.800 € 
1 8153 9502  Erschließung Baugebiet Kreuzackerstraße 150.000 € 
1 8153 9503  Wasserleitung Unterweilbach 260.000 € 
1 8809 9300  Stammeinlage KU Energie 100.000 € 
1 9121 9776  Tilgungen 375.600 € 
1 9121 9778  Tilgungen AWE 108.400 € 

 
Auf den nachfolgenden Seiten wird auf alle (relevanten) Etatposten des Vermögenshaus-
haltes eingegangen. Die Maßnahmen und – soweit erforderlich – die dazugehörigen Fi-
nanzwerte der Finanzplanung (ab 2026) sind auf Seite 49/50 ersichtlich. Alle weiteren 
Informationen, insbesondere kleinere Aufgaben und Maßnahmen, sind dem beigefügten 
Haushaltsplan 2025 und der Finanzplanung zu entnehmen. Bei jeder Position erfolgt ein 
Verweis auf die entsprechende Haushaltsstelle (HHSt) des Haushaltsplanes. 
 
 
1. Allgemeine Verwaltung, Feuerwehr und Kulturpflege 
 
 
1.1 Rathaus 
 
Es werden pauschalt 5 T€ für die Beschaffung kleinerer Gegenstände im Rathaus 
bereitgestellt (HHSt.1.0600.9350).   
Neben 9 T€ für bereits in den Vorjahren beauftragte aber noch nicht gelieferten Rollos zur 
Verdunkelung des Sitzungssaals, werden weitere 5 T€ eingestellt, um unterjährig 
notwendige kleinere Erweiterung- bzw. Renovierungsmaßnahmen (HHSt.1.0600.9400) 
umsetzen zu können. 
 
Auf der HHST 1.0600.9359 werden 45 T€ bereitgestellt für die Überprüfung Energie der 
öffentlichen Gebäude im Haushaltsjahr 2026.  
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1.2 EDV-Anlage 
 
Im Oktober 2025 wird Microsoft den Support für Windows 10 einstellen, deshalb müssen 
die Lizenzen Outlook und Office aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Zum Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung ist das Sicherheitskonzept durch den Freistaat noch nicht 
fertiggestellt, aus diesem Grund werden die Kosten für eine eigene Beschaffung, in Höhe 
von 60 T€ eingestellt (HHSt.1.0601.9350). Sollte es zu einer kostengünstigeren 
Beschaffung über den Freistaat kommen, verringert die benötigte Kreditsumme (HHSt. 
1.9121.3776). 
 
Weiterhin werden für neue EDV Programme (Software) auf der HHSt.1.0601.9380 pau-
schal 5 T€ zur Verfügung gestellt.  
 
Zur Archivierung von Personaldaten nicht mehr beschäftigter Mittarbeitern, soll das 
derzeitige Programm um ein hierfür entwickeltes Modul erweitert werden. Die Kosten 
liegen hierbei bei rund 1 T€ (HHSt. 1.0221.9380). 
 
 
1.3 Brandschutz 

 
Aufgrund hoher Investitionen in den Vorjahren wurde die Ausstattung der Feuerwehren 
auf den aktuellen technischen Stand gebracht.  
 
Auf der HHSt.1.1300.9350 werden 8T€ als Pauschale für kleinere Anschaffungen zur 
Verfügung gestellt. Für 20,8 T€ werden Einsatzkleidung und Hitzeschutzkleidung 
beschafft. Des Weiteren werden für verschiedene notwendige kleinere Beschaffungen, 
wie z.B. einer Absturzsicherung, Auffangbehälter für 5.000 Liter und vielen weiteren 
Gerätschaften rund 8,2 T€ eingestellt. Das defekte Ladesystem der Fahrzeuge im 
Gebäude der Feuerwehr Hebertshausen wird erneuert um eine zuverlässige 
Einsatzbereitschaft gewähren zu können, hier wird mit Kosten in Höhe von 6 T€ kalkuliert. 
 
In diesem Jahr wird der Kauf eines neuen Jugendbusses in Höhe von 80 T€ eingeplant, 
die Beschaffung erfolgt jedoch nur, bei vollständiger Fremdfinanzierung durch den 
Feuerwehrverein, sowie Spenden und Förderung (HHSt. 1.1300.3681/9357). 
 
Auf der HHSt.1.1300.9359 werden 36 T€ zur Verfügung gestellt. Für 30 T€ muss die 
Erneuerung der Alarmierungstechnik der Feuerwehr in Hebertshausen beauftragt 
werden. Ferner werden 6 T€ für die Umrüstung der Sirenenanlage bereitgestellt, hier ist 
aufgrund der Höhen Nachfrage und der wenigen Anbieter ein genauer 
Ausführungszeitpunkt noch nicht ersichtlich. Sollte die Umsetzung erst in 2026 erfolgen, 
wird dies auch zu einer Reduzierung der Kreditaufnahme 2025 führen.  
 
In 2026 werden für die Beschaffung von 180 Funkmeldern 140 T€ bereitgestellt. Hier 
erhalten wir eine Förderung über 48 T€ (1.1300.3611).  
 
Als letztes wird im Bereich Brandschutz die Fertigstellung des im letzten Jahr begonnen 
Ausbaus der Leitzentrale unter 1.1300.9400 dargestellt (37 T€). 
 
 
1.4 Schule 
 
Aufgrund der vielen Reparaturen, sowie des allgemeinen Zustands der Schulturnhalle, 
wird eine Sanierung im Finanzplanungsjahr 2027 mit 1 Mio. € veranschlagt. 
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Für den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen werden die erforder-
lichen investiven Mittel auf der HHSt.1.2150.9830 bereitgestellt. Die Investitionsumlage 
beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 trotz vieler Investitionen, aufgrund einer eingeplanten 
Rücklagenentnahme, auf lediglich 123,2 T€.  
 
 
1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
 
Auf der Haushaltstelle 1.3400.9880 wird der im letzten Jahr beschlossene Zuschuss über 
7 T€ an die Kirchenstiftung St. Peter, für die Renovierung der gleichnamigen Kirche, 
bereitgestellt. 
 
Auf der gleichen Haushaltstelle wurden in der Vergangenheit bis zu 3 T€ für das durch 
den Gemeinderat beschlossene kommunales Förderprogramm zur Anlage von 
Blühstreifen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang gemeindeeigener Straße 
eingeplant. Hiermit sollen neue Lebensräume und Futterflächen zur Steigerung der 
Artenvielfalt geschaffen werden. Dieser Beschluss wurde im Zuge der Haushaltsplanung 
zurückgenommen, da in den letzten Jahren keine Inanspruchnahme der Förderungen 
erfolgte. Andere Stellen legten inzwischen höheren Förderprogrammen auf. 
 
Aufgrund eines Schimmelbefalls der Hütten des Christkindelmarkts müssen hier einige 
Hütten ausgetauscht werden, weiterhin wurde auch ein Baustromverteiler zur 
Stromversorgung der Hütten beschafft. Hierfür werden auf der Haushaltstelle 
1.3401.9359 insgesamt 7,5 T€ bereitgestellt. 
 
Die HHSt.1.3401.9402 wurde für den Bau eines Brotbackhauses erstellt. Der Bau erfolgt 
hauptsächlich durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Es fallen daher primär nur 
Materialkosten an. Kleinere nicht durch den Bauhof ausführbare Arbeiten, wurden 
vergeben. Insgesamt sind noch mit Kosten in Höhe von 11 T€ in diesem Haushaltsjahr zu 
rechnen. Für dieses Projekt erhalten wir leider keine Fördermittel. Jedoch erhielten wir 
durch verschiedene Stellen Material und Geldspenden (1.3401.3680). Hierdurch konnten 
die Kosten gesenkt werden (ca. 27 T€). 
 
 
2. Kindertageseinrichtungen 
 
2.1 Spielplätze 
 
Für die Renovierung bzw. Erneuerung der Spielplätze werden im aktuellen Haushaltsjahr 
Mittel in Höhe von 5 T€ als Pauschale zur Verfügung gestellt (HHSt.1.4601.9400).  
 
 
2.2 Kindertageseinrichtungen 
 
Im Kindergarten St. Peter wird die Pauschale für die Beschaffung von kleineren 
Gegenständen des Anlagevermögens, in Rücksprache mit der Leitung, auf 2,5 T€ 
(HHSt.1.4640.9350) halbiert. 
 
Auch in der Kinderkrippe St. Peter wurde die Pauschale für kleinere Anschaffungen von 
8 T€ auf 2 T€ reduziert (HHSt.1.4644.9351). Darüber hinaus muss die kaputte 
Heizungsanlage ausgetauscht werden, damit die Kinder im Winter nicht frieren müssen. 
Hier ist mit Kosten in Höhe von 13,5 T€ zu rechnen (1.4644.9401).  
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Aufgrund merkbar rückläufigen Geburtszahlen wir der Bau der neuen Kindertagesstätte 
in Prittlbach (HHSt.1.4647.9400) in die Finanzplanungsjahre verschoben. Die Planung 
erfolgte bereits in 2024 und wird in 2025 aus Haushaltsresten fertiggestellt, sodass notfalls 
möglichst schnell mit dem Bau begonnen werden kann. Für dieses Projekt wird mit einer 
Förderung (HHSt.1.4647.3610) von 60% - 80% gerechnet. 
 
Um die Kindergartenkinder der geburtsstärkeren vorangegangenen Jahrgänge zu 
betreuen, soll der Waldkindergarten im nächsten Jahr erweitert werden. Dem 
Waldkindergarten wird der Zuschlag für die Erweiterung aufgrund des nicht vorhandenen 
Defizits der letzten Jahre gewährt. Hierzu soll im Finanzplanungsjahr 2026 ein neuer 
Bauwagen beschafft werden. Die Kosten werden auf rund 126 T€ abzüglich einer 
Förderung von wahrscheinlich rund 54 T€ (Gliederung 4642). 
 
 
2.3 Förderung des Sports 
 
Unter der Gliederung 5500 wird der Kauf eines weiteren Defibrillators dargestellt (1 T€). 
Die Beschaffung wird jedoch zu 100 % durch Spenden erfolgen.   
 
Insgesamt wurden bisher auf der HHSt.1.5500.9880 Mittel mit einem Gesamtvolumen von 
15 T€ bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um die investiven Zuschüsse 
(Bauzuschüsse, Sachzuschüsse) für unsere Sportvereine. Mit Beschluss der 
Vereinsrichtlinie in der März Sitzung 2015 hat der Gemeiderat zahlreiche Vereine und 
Vereinigungen die Möglichkeiten gegeben, einen Investitionszuschuss zu beantragen. 
Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage muss jedoch dieser Zuschuss, zum Erhalt des 
allgemeinen Vereinszuschusses, in diesem Haushaltsjahr 2025 ausgesetzt werden. Dem 
allgemeinen Vereinszuschuss (0.3401.7180) wird der Vorrang geben, da diesen alle 
Vereine und nicht einzelnen gewährt wird. 
 
Auf dieser Haushaltstelle wird im Haushaltsjahr 2025 jedoch ein Zuschuss für die SpVgg 
Hebertshausen für die Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von 18,6 T€ 
bereitgestellt. Der Beschluss hierzu erfolgte im Gemeinderat, mit dem Hintergrund den 
Sport- und Gastronomiebetrieb im Sportheim aufrechterhalten zu können. 
 
 
3. Straßenbaumaßnahmen, Brücken 
 
3.1 städtebauliche Planung, Städtebauförderung (Breitband) 
 
Um weitere neue nachhaltige Einnahmen im Verwaltungshaushalt zu schaffen, sollen 
neue Gewerbeflächen erschlossen werden. Zum Zwecke der Gewerbeentwicklung 
werden 100 T€, unter der Haushaltstelle 1.6100.9329, eingeplant. Hierbei soll im Laufe 
der nächsten zwei Jahre ein weiteres Gewerbegebiet geplant und daraufhin erschlossen 
werden. 
 
Für die Breitbandversorgung (4. Verfahren) der noch nicht versorgten 29 Anwesen 
werden insgesamt 644 T€ zur Verfügung gestellt. Dies entspricht der Höhe der 
Wirtschaftlichkeitslücke. Im Jahr 2025 werden nur 4 T€ an Planungskosten benötigt, die 
weiteren Kosten verteilen sich auf die Finanzplanungsjahre 2026/2027. Die Maßnahme 
wird auf der HHSt.1.6100.9582 abgebildet. Es wird mit einer Förderung von 520 T€ im 
Finanzplanungsjahr 2028 gerechnet (HHSt.1.6100.3612). 
 
Um das Projekt „Neue Holzschleiferei“ im Finanzplanungsjahr 2026 an einen Investor 
abgeben zu können, wurde im Frühjahr 2025 die letzte Fläche für rund 3,25 Mio. € gekauft, 
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dies geschah mithilfe einer Verpflichtungsermächtigung aus dem letztjährigen Haushalt 
(1.6201.9323). Zusätzlich stehen noch weitere Planungs- und Rechtberatungsleistungen 
an. Hierfür werden auf der Haushaltstelle 1.6100.9403 die notwenigen Mittel in Höhe von 
300 T€ zur Verfügung gestellt. Für dieses Projekt wurden inzwischen 6,6 Mio. € 
ausgegeben. Der Verkauf ist in den Finanzplanungsjahren mit insgesamt 10 Mio. € 
angesetzt.  
 
In diesem Jahr soll zudem die Renaturierung des Kalterbachs begonnen werden, um 
einen Beitrag zum Naturschutz für die dort ansässige Artenvielfalt zu leisten. Die 
Maßnahme wird unter der HHSt. 1.6900.9501 in Höhe von 35 T€ eingeplant. Es wird mit 
einer Förderung von 31,5 T€ durch die Regierung in 2026 gerechnet (HHSt. 1.6900.3610). 
 
 
3.2 Ökokonto 
 
Für den Erwerb bzw. Ausbau von Ökoflächen wird die Pauschale von 150 T€ p.a. nicht 
mehr bereitgestellt werden (1.6151.9321).  
Stattdessen sollen Ökopunkte durch die Aufwertung der vorhandenen Ökoflächen 
vermehrt werden. Auf der HHstelle 1.6151.9550 werden deshalb 126,6 T€ zur Verfügung 
gestellt. Die Kosten verteilen sich in 50 T€ für Planungskosten, sowie 60 T€ für die 
Herstellung und weitere 16,6 T€ für die notwendige Aufwertung. 
 
 
3.3 Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken 
 
Der seit 2020 geplante Verkauf von 2 Grundstücken aus dem Baugebiet Am Höllberg 
West II über ca. 226 T€ soll im Finanzplanungsjahr 2026 erfolgen (HHSt.1.6201.3401). 
Die Verzögerung in der Satzung der Bauleitplanung entstand, aufgrund des langwierigen 
naturschutzrechtlichen Ausgleichs (Umsiedeln der Wildbienen). 
 
Auch im Finanzplanungsjahr 2026 wird mit dem Verkauf der Flächen des Baugebietes 
„Am Hofanger“, in Höhe von ca. 2 Mio. €, gerechnet. Die Planung soll in diesem Jahr 
abgeschlossen werden. Der Verkauf wir voraussichtlich im letzten Quartal des Jahres 
beginnen, weshalb erst mit einem Geldfluss nächsten Jahr zu rechnen ist.  
 
 
3.4 Grundstücksverkehr 
 
Im Zuge des Haushaltes 2023 kam es zum Verkauf der Grundstücke des „Baugebiets 
Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach“ in Höhe von rund 1,6 Mio. €. Hierbei wurde zur 
Erschließung des Baugebietes, nach gängiger Praxis, ein Erschließungskonto in 
Zusammenarbeit mit dem Erschließungsträger gebildet. Die Gelder aus dem Verkauf 
hieraus, hätten über das Erschließungskonto fließen müssen. Da dies jedoch nicht 
geschah blieb das Erschließungskonto unbespielt und muss im Zuge des diesjährigen 
Haushalts abgelöst werden.  
Hierbei durch Zinsen die Kosten auf eine Höhe von 963 T€ gestiegen. Diese werden unter 
der Haushaltstelle 1.6201.9501 dargestellt. 
 
Im Zuge des Baugebietes wurde im Erschließungsvertrag auch ein Ausbau des 
Spielplatzes an der Kirche in Prittlbach vereinbart. Hierfür wurden zu Beginn des Jahres 
rund 101 T € durch eingenommen. Diese Einnahmen werden unter der HHSt. 
1.6201.3400 eingestellt, sind jedoch in den nächsten Jahren in die Verbesserung und 
Unterhaltung des Spielplatzes zu investieren. Hierbei wird derzeit noch auf den Neubau 
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der Kindertageseinrichtung gewartet, um die Maßnahmen aus Gründen der 
Kosteneffizienz, zu verbinden.  
 
 
3.5 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen 
 
Auf der HHSt.1.6300.9502 werden in diesem Haushaltsjahr 50 T€ für die Planung des 
Umbaus mit der Machbarkeitsstudie Neubau deiner Querungshilfe über die Staatsstraße 
2339 (Freisinger Straße) bereitgestellt. Die Ausführung soll in Absprache mit dem 
staatlichen Bauamt (nach erfolgreicher Planung) im Finanzplanungsjahr 2026 erfolgen. 
Hierfür werden 615 T€ bereitgestellt. Dieses Projekt wird vom Ingenieurbüro Wipfler Plan 
begleitet.  
Die Kosten werden von der Gemeinde vorgestreckt. Deshalb wird zum Ende des 
Finanzplanungsjahres 2026 mit einem Geldeingang des staatl. Bauamts in Freising 
(Freistaat Bayern) über ca. 350 T€ (HHSt.1.6300.3591) gerechnet. Der Eigenanteil der 
Gemeinde Hebertshausen beträgt ca. 310 T€. Derzeit wird eine Förderung über 20 T€ für 
den Umbau der Haltestellen und Buswartehäuschen geprüft (HHST1.6300.3600). Dieser 
Geldeingang wird frühestens 2026 erwartet.  
 
Der Radweg Pellheim – Walpertshofen wurde über die HHSt.1.6300.9506 abgewickelt. 
Die Gesamtkosten betrugen 1,9 Mio. €. 
Aufgrund einer unerwarteten Reduzierung der Fördersumme der Regierung von 
Oberbayern, wurde Klage gegen diesen Bescheid eingereicht. Derzeit ist weder ein Ende 
des Klageverfahrens noch eine mögliche Förderhöhe ersichtlich. Aus diesem Grund wird 
der reduzierte Förderbetrag als „Merkposten“ für das Finanzplanungsjahr 2026 
eingestellt, um zu zeigen, dass hier noch eine Einnahme zu erwarten ist 
(HHSt.1.6300.3611). 
Weiterhin wurden bereits ca. 80 % der vorgestreckten Kosten für das Dachauer 
Streckengebiet, durch die Stadt Dachau, 2024 erstattet. Die Verrechnung der anteiligen 
Kosten des Zweckverband Oberbachern von 170 T€ erfolgt in Laufe dieses 
Haushaltsjahres (HHSt.1.6300.3592).  
Aufgrund des Klageverfahrens und noch nicht abgeschlossener Bürgschaften, wird 
zunächst jeweils nur ein Anteil von 80 % verrechnet um keine Rückzahlung in den 
Finanzplanungsjahren zu riskieren. 
 
Für die Verlängerung des Gehweges nach Prittlbach wurde ein Zusatzauftrag mit 
Schweiger Straßenbau für 120 T€ im letzten Jahr geschlossen. Da die Arbeiten im 
Frühjahr 2025 abgeschlossen wurden, wird die Schlussrechnen hierzu im dritten Quartal 
2025 erwartet. Dies wird auf der HHSt 1.6300.9505 verbucht.  
 
Im Zuge des Verkaufs des alten Schützenheims in Prittlbach, wurde versehentlich ein Teil 
des Gehwegs mitverkauft. Dieser soll in diesem Haushaltsjahr zurückgekauft werden, da 
er für die Versetzung einer Haltestelle benötigt wird. Hierzu werden 20 T€ unter der HHSt. 
1.6300.9329 bereitgestellt. 
 
Für die Fertigstellung des Radweges von Hebertshausen nach Unterweilbach werden in 
2025 noch 90 T€ auf der HHSt.1.6300.9508 bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf rund 100 T€. Für dieses Projekt erhalten wir keine Förderung.  
 
Für die Kirchstraße und den dazugehörigen Brückenbau in Prittlbach werden auf der 
HHSt.1.6300.9583 Gesamtkosten von 1,1 Mio. € benötigt. Die Planungskosten werden in 
2025 bereitgestellt, um die begonnene Planung abschließen zu können. Die Ausführung 
soll jedoch erst in den finanzstärkeren Finanzplanungsjahren erfolgen. Hierfür 800 T€ 
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2027 und 250 T€ 2028 eingestellt. Derzeit geht die Verwaltung von einer Förderung über 
660 T€ 2029 aus.  
 
Zu guter Letzt kommt es aufgrund der in den letzten Jahren stark reduzierten 
Straßenunterhaltspauschale im Verwaltungshaushalt zu immer größeren ungeplanten 
Sanierungsmaßnahmen an Straßen. Hierfür werden 120 T€ eingestellt. 
 
 
4. Abwasserentsorgung 
 
Neben der Pauschale von 3 T€ für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 
unter der Haushaltstelle 1.700.9350 weitere 82,5 T€ eingestellt. 
 
Die im letzten Jahr gekauften und gelieferten Belüftungsplatten müssen noch eingebaut 
werden, hierzu werden rund 10 T€ benötigt.  
Aufgrund des Alters der derzeitigen Bodenschnecke ist bei der letztjährigen 
Sicherheitsprüfung der Kläranlage, ein unumgänglicher Austausch festgestellt worden. 
Die Kosten dazu werden sich auf rund 17,5 T€ belaufen.  
Die Mitarbeiter der Kläranlage werden bei den jeweiligen Arbeiten unterstützen und auch 
die Notwendigen Reinigungen der Anlagen und Becken selbst vornehmen um die Kosten 
so gering wie möglich zu halten.  
Die im Vorjahr bereits beschaffte Software „Flowchief“ muss noch angebunden werden. 
Dadurch kann ein vollumfängliches Prozessleitsystem erstellt werden um die 
Abwasserentsorgung einfacher überwachen und besser steuern zu können. Hierfür 
werden 55 T€ eingestellt.  
 
Im vergangenen Haushaltsjahr wurde bereits mit der Beschaffung der Schneckenpresse, 
um die Abwasserschlamm wasserfrei zu pressen, begonnen (HHSt. 1.7000.9400). Dies 
muss aufgrund des Beitritts zu dem im Landkreis von allen Gemeinden gegründeten 
Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Amperland (ZVTKA) geschehen. 
Über den Zweckverband wird der gepresste Schlamm seit Beginn des Haushaltsjahres 
entsorgt, um die Abhängigkeit von dritten Dienstleistern zu vermindern.  
Die Kosten für den Einbau der Schneckenpresse belaufen sich auf 120 T€, sowie weiteren 
50 T€ für Carports. Diese sollen verhindern, dass Container mit dem gepressten Schlamm 
bei Regen nicht wieder wasserziehen.  
 
Im Bereich des Parkplatzes des „neuen Friedhofs“ in Hebertshausen kommt es bei 
Regenereignissen häufig zu Überschwemmungen. Bei Starkregen fließen die 
Wassermengen dann in den angrenzenden Acker, von wo aus sie, aufgrund der 
Hanglage, in das dort drunter liegen Baugebiet fließen und hier regelmäßig Keller 
überfluten. Aus diesem Grund wird die Entwässerungseinrichtung am Friedhof für 26 T€ 
ausgebaut und erneuert (HHSt. 1.7000.9503).  
 
Die Entwässerungseinrichtungen im Bereich des Baugebiets Kreuzackerstr. müssen bei 
einem möglichen Baubeginn noch hergestellt werden. Hierzu gibt es vertragliche 
Verpflichtungen in Höhe von 75 T€ unter der HHSt. 1.7000.9504. Sollte hier ein Ausbau 
in 2025 nicht notwendig werden, vermindert sich hierdurch selbstverständlich die geplante 
Kreditaufnahme.  
 
Unter dieser HHSt. sind ebenso der Bau einer Entwässerungseinrichtung für die Graf-
Spreti-Str. für 25 T€, sowie 15 T€ für laufende Maßnahmen eingestellt. In den 
vergangenen Jahren wurde die Straßenentwässerung der Graf-Spreti-Str. in ein 
anliegendes unbebautes Grundstück, mithilfe der natürlichen Hanglage, getätigt. Da 
dieses Grundstück nun bebaut wird ist eine anderweitige Lösung unumgänglich. 
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Im Klärwerk werden 3 Pumpen ausgetauscht. Dafür fallen Ausgaben über 57,2 T€ 
(1.7000.9350) an. Die Verwaltung erwartet eine Förderung der ZUG über 17,1 T€ in 2026 
auf der HHST 1.7000.3600. 
 
Unter der HHSt. 1.6900.9501 wird die notwendige Erneuerung des 
Regenrückhaltebeckens Sittenbach, dass während des letztjährigem 
Hochwasserereignisses stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, verbucht. Hier wird mit 
Kosten in Höhe von 40 T€ gerechnet.  
 
15 T€ werden wie üblich für laufende Maßnahmen auf der HHST 1.7000.9504 
bereitgestellt.  
 
 
5. Hangsicherung Hebertshausen 
 
Im Zuge der Sanierung der Kirche St. Georg durch das Erzbischöfliche Ordinariat wurde 
das Leichenhaus Hebertshausen im Rahmen eines Gesamtkonzepts neugestaltet, sowie 
die Erneuerung der Treppenanlage und die daraus notwendige Sicherung des Hanges 
vorgenommen. Die Projekte sind bereits, bis auf die Hangsicherung abgeschlossen.  
Hierfür wurden bislang insgesamt Mittel in Höhe von 1,43 Mio. € (HHSt.1.7500.9400) seit 
2012 zur Verfügung gestellt.  
Für die Weiterführung des Projekts sind im Jahr 2025 15 T€ an Planungskosten 
eingestellt. In den Finanzplanungsjahren soll dann der untere Hang in Angriff genommen 
werden. Hierzu sind in 2026 weitere 200 T€ und im darauffolgenden Jahr 150 T€ 
eingestellt.  
 
 
6. Friedhöfe  
 
Aufgrund der hohen Nachfrage an Baumbestattungen sollen künftig auch auf dem „neuen 
Friedhof“ in Hebertshausen hierzu eine Möglichkeit geschaffen werden. Hierzu werden 
unter der HHSt. 1.7500.9401 10 T€ für die Planung und 3 T€ für die Beschaffung der 
notwendigen Bäume eingeplant. 
 
 
7. Bauhof  
 
Auf der HHSt.1.7711.9350 wird die jährliche Pauschale i.H. von 5 T€ für Ausstattungen 
im Bauhof bereitgestellt. Um auch künftig die Baumfällarbeiten selbst machen zu können 
und dafür keine Maschinen teuer ausleihen zu müssen, soll für 18 T€ ein Sammelgreifer 
beschafft werden. 
Der zwangsläufige Austausch der Salzsilos für 150 T€ wird auf das finanzstärkere 
Finanzplanungsjahr 2026 geschoben.  
 
Auf der HHST 1.7711.9357 werden 40 T€ für den Kauf eines neuen Pritschenwagens 
bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung für den im Frühling 
kaputt gegangenen alten Pritschenwagen. Dieser stellt das am häufigste genutzte 
Fahrzeug des Bauhofs dar. Aus diesem Grund wird der eigentlich angedachte Austausch 
des Pritschenwagens der Kläranlage verschoben. 
 
Um den Brandschutz im Bauhof aufgrund kürzlicher Ereignisse (Bergkirchen) verbessern 
zu können, wird der Gefahrengutraum mit Hilfe einer Brandschutztür abzuschließen. 
Weiter wird ein Entlüftungssystem installiert um die im Raum entstehenden Gasse der 
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Lacke, Benzin und co. ableiten zu. Die dafür benötigten 5 T€ werden unter der HHSt. 
1.7711.9400 dargestellt. 
 
 
8. Wasserversorgung  
 
Der Wasserverbrauch in der Gemeinde muss dringend überprüft werden. Hier wird eine 
Digitalisierung des Wassernetzes angestrebt. Dieses Überwachungssystem hilft hohe 
Wasserverluste zu reduzieren. 2023 wurde das System zur Digitalisierung angeschafft 
und 2024 eingebaut. In diesem Jahr wird noch für 10 T€ ein Leckortungssystem ergänzt 
(HHSt. 1.8153.9350). 
 
Das Wassernetz soll digital vermessen und in das Programm Riwa eingepflegt werden. 
Hierfür hätten 30 T€ benötigt werden. Diese Maßnahme wird jedoch durch das Bauamt 
über die nächsten Jahre in Eigenarbeit vorgenommen um Kosten zu sparen.  
 
Das Baugebiet Kreuzackerstraße müsste bei einem möglichen Baubeginn noch 
hergestellt werden. Für den Wasserbereich werden 150 T€ auf der HH Stelle 1.8153.9502 
bereitgestellt und für Abwasser 75 T€ auf 1.7000.9504. Sollte hier ein Ausbau in 2025 
nicht notwendig werden, vermindert sich hierdurch selbstverständlich die geplante 
Kreditaufnahme.  
 
Für das Projekt Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße (Ringschluss 
Ampermoching/Purtelhof) wurden 2023 auf derHHSt.1.8153.9503 die hierfür benötigten 
720 T€ bereitgestellt. Für das HH-Jahr 2024 wurden die noch vorhandenen HH-Reste 
genutzt. In diesem Jahr werden jedoch weitere 260 T€ bereitgestellt um in die neue 
Wasserleitung zu investieren.  
 
 
9. Forstwirtschaft  
 
Für die Aufforstung der Waldränder (HHSt.1.8551.9401) werden 2,5 T€ zur Verfügung 
gestellt.  
 
 
10. Kommunalunternehmen „kowobau Hebertshausen“ 
 
Im Jahr 2020 wurde das Kommunalunternehmen „kowobau Hebertshausen“ mit einer 
Stammeinlage von 100 T€ gegründet. Die Stammeinlage auf der HHSt.1.8800.9300 
wurde mittlerweile auf 500 T€ aufgestockt. Fertiggestellt wurde im Jahr 2023 ein Wohn- 
und Geschäftshaus in der Bahnhofstr. 4. Der Wert des Gebäudes liegt bei rund 2,5 Mio. 
€, als Kredit laufen Stand 06/2025 noch 1,4 Mio. €. 
 
In derzeitiger Umsetzung ist das Ärztehaus in der Krautgartenstraße 7. Fertig geplant, 
aber aus verschiedenen Gründen zurückgehalten, ist das danebenliegende 
Mehrfamilienhaus in der Krautgartenstraße 5. 
 
Ärztehaus 
 
Planung, Ausschreibung und Vergabe ist Stand 06/2025 abgeschlossen. Die Umsetzung 
erfolgt bei diesem Objekt in der Hand eines Generalunternehmers. Ursprünglich war 
geplant, den bezahlbaren Wohnraum im 2. OG durch die Mittel auf dem bayerischen 
Förderprogramm KommWFP fördern zu lassen, doch sind die Mittel für 2025 und 2026 
bereits erschöpft. Alternativ entwickelte das Kommunalunternehmen zwei Alternativen, 
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entweder a) normalen (=nicht geförderten) Wohnraum zu schaffen, oder b) eine mit 
Landesmitteln geförderten „ambulant betreute WG“ für ältere Menschen oder Menschen 
mit Handicap einzurichten. Falls die Finanzierung und die daraus folgenden Kosten zu 
hoch im Vergleich zu den Einnahmen wäre, wird auch ein partieller Verkauf von 
Wohneinheiten im 2. Obergeschoss in Betracht gezogen. 
 
Die Finanzierung erfolgt am Markt zulasten des Budgets der kowobau. Es ist eine 
kostendeckende Umsetzung geplant. Langfristig sollen auch Rückflüsse in den 
Gemeindehaushalt erfolgen. 
 
Mehrfamilienhaus 
 
Das Mehrfamilienhaus wurde bereits ausgeschrieben, kann jedoch aufgrund des im 
vorherigen Absatz geschilderten Fördermittel-Wegfalls aktuell nicht realisiert werden. 
Sobald entweder die Fördermittel wieder bereitgestellt werden oder eine deutlich 
kostengünstigere Version gebaut werden könnte – auch im Hinblick auf die sinkenden 
Zinsen – wird das Projekt wieder vorgelegt. Die Finanzierung ist jedoch in der kowobau 
angedacht, ohne Beteiligung der Gemeinde. Es ist eine kostendeckende Umsetzung 
geplant. 
 
 
11. Kommunalunternehmen „Energie Hebertshausen“ 
 
In 2022 wurde das Kommunalunternehmen „Energie“ (KEH) gegründet. Dies wird auf der 
HHSt.1.8809.9300 dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023, 2024 erfolgten bereits Einlagen 
über jeweils 100 T€. 2025 und 2026 werden jeweils weitere 100 T€ als Stammeinlage 
eingestellt. Umgesetzt wurden 2024 die Installation von sieben Aufdach-Photovoltaik-
Anlagen und die Installation von (gas)verbrauchsreduzierenden Thermostaten in zwei 
gemeindlichen Liegenschaften. Weiterhin wurde die kommunale Wärmeplanung als 
100%-ig geförderte Inhouse-Vergabe im KU Energie umgesetzt und die Fördermittel für 
die Mittel aus dem Programm „Bundesmittel für effiziente Wärmenetze“ beantragt und 
genehmigt. 2025 und 2026 erfolgt mithilfe dieser Mittel die weitere Evaluation und 
Planung. 
 
Die Umsetzung der beiden Großprojekte Solarpark und zentrale Wärmeversorgung 
mittels Wärmenetz werden jedoch - anders als zuerst angedacht - nicht direkt im 
Kommunalunternehmen erfolgen, sondern dafür soll in Kooperation mit ausgewählten 
Genossenschaften jeweils eine eigene Tochtergesellschaft in der Gesellschaftsform 
GmbH & Co. KG gegründet werden. Durch diesen Aufbau wird die steuerliche 
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten zwischen den Gesellschaften ermöglicht. Die 
Finanzierung ist über Kreditinstitute im Fremdkapitalbereich und über 
genossenschaftliche Bürgerbeteiligung im Eigenkapitalbereich geplant.  
 
Das KU Energie kann die operative Arbeit an die neuen Tochtergesellschaften abgeben 
und übernimmt eine strategisch steuernde, beratende und überwachende Rolle. 
 
 
12. Stiftungen 
 
Im Gemeinderat wurde im September 2018 beschlossen das eingezahlte Kapital in der 
Stiftung Sport und Familie „In Memoriam Herbert Reischl „bis max. 50 T€ zu verdoppeln 
(HHSt.1.8919.9300). Im aktuellen HH-Jahr werden dafür keine neuen Beträge bereitge-
stellt, da die Haushaltsreste aus dem Vorjahr übernommen wurden. 
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Im September 2023 wurde im Gemeinderat die Gründung der Karlo und Sina Neeße 
Stiftung beschlossen. Das eingezahlte Kapital soll bis max. 50 T€ verdoppelt werden 
(HHST 0.8919.9301). Auch hier erfolgt die Auszahlung über die dafür gebildeten 
Haushaltsreste. 
 
 
13. Schuldendienst 
 
Die Zinsleistungen werden für das Haushaltsjahr mit 173.500 € geplant und die 
Tilgungsleitungen mit 484.000 €.  
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt 
in Höhe von 6.315.600 € (HHSt.1.9121.3775/6) vorgesehen.  
Aus den Vorjahren steht jedoch noch eine Kreditermächtigung über 3 Mio. € an 
Haushaltseinnahmeresten zur Verfügung. Diese wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 
genutzt, um den im letzten Jahr mithilfe einer Verpflichtungsermächtigung geschlossenen 
Kaufvertrag für das letzte Grundstück des Projekts „neue Holzschleiferei“ zu zahlen. 
 
Der Ansatz wird jedoch nicht genutzt, da bereits Haushaltseinnahmereste genutzt wurden. 
Dies ist zwingend für eine Legung der Jahresrechnung 2025 notwendig.  
Ein Ansatz musste im Haushaltsplan 2025 eingestellt werden, da dem 
Haushaltseinnahmerest kein Haushaltsausgaberest im Bereich des Grundstückkaufes 
entgegenstehen. Somit musste ein Ansatz gebildet werden um den Haushaltsausgleich 
herstellen zu können.  
Es wird selbstverständlich auf eine Übernahme des entstehenden 
Haushaltseinnahmerestes im Haushaltsjahr 2026 verzichtet. 
 
Die weiteren 3.315.600 € an Kreditaufnahmen werden für verschiedene Investitionen 
benötigt. Hier wird vor allem versucht einen Fokus auf die Schaffung neuer dauerhafte 
Einnahmemöglichkeiten zu legen.  
 
Durchschnittlich beträgt die pro Kopf Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden zwi-
schen 5.000 und 10.000 Einwohner, laut statistischem Bundesamt 2021 684,01 € pro 
Einwohner. Der Durschnitt lag im Landkreis Dachau im Jahr 2021 bei 1.066,19 € pro 
Einwohner. Bei einem Schuldenstand am 31.12.2024 von 7.232.207,50 € und derzeit 
6.155 Einwohner beträgt die pro Kopf Verschuldung in Hebertshausen 1.175,01 €.  
 
Der Gesamtschuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 mit Darlehen des 
KU insgesamt 7.732.207,50 € und wird auf voraussichtlich 13.480.000 € ansteigen. In der 
Schuldenstatistik werden neben dem Schuldenstand von 1.364.166 € auch Tilgungen von 
48.748,00 € und Zinsen von 38.014,97 € des KU´s enthalten sein.  
 
 
14. Rücklage  
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt derzeit 437,1 T€. Die gesetzliche Min-
destrücklage beträgt 140,8 T€. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2024 wird nur noch 
die Mindestrücklage vorhanden sein. Grundsätzlich sollte die allgemeine Rücklage in der 
Zukunft wiederaufgebaut werden.  
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VII. Resümee und Ausblick 
 
 
 
Dieses Jahr konnte bei der Haushaltsaufstellung eine Mindestzuführung im Ver-
waltungshaushalt nur durch weitere schmerzhafte Kürzungen und Streichungen in den 
freiwilligen Maßnahmen erreicht werden. 
Als größter Posten hierbei verbleibt nur die Großraumzulage. Eine Kürzung wird derzeit 
jedoch nicht in Betracht gezogen, da diese in der Kreisumlage auch noch für die 
Mitarbeiter des Landkreises enthalten ist.  
 
Der Verwaltungshaushalt der Finanzplanungsjahre kann nicht ohne Zuführung aus dem 
Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Hierbei müssen nur Teile der 
Mindestzuführung aus dem Vermögen erbracht werden. Die Hauptursachen hierfür sind 
die Kreisumlage und die stetig steigenden Personalkosten. Die Kreisumlage steigt ab dem 
Finanzplanungsjahr 2026 auf das übliche Niveau, aufgrund der normalisierenden 
Umlagekraft (siehe 3.2 Kreisumlage). 
 
Die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes soll einen Anreiz zur Wiederansiedlung von 
Gewerbetreibenden, sowie zu einer Neuansiedlung führen. Um auch in den nächsten 
Jahren weiter gesicherte Einnahmen schaffen zu können, soll das Gewerbe im 
Gemeindegebiet als Hauptfinanzier ausgeweitet werden.  
 
Im Bereich der Kitas konnte aufgrund von Einsparungen und der Vollausschöpfung neuer 
Förderprogramme das Defizit gemindert werden.  
Durch die neuen Kalkulationen in den Bereichen der Abwasserentsorgung und der 
Wasserversorgung, konnte das Defizit in diesen Bereichen negiert werden.  
 
Der Verwaltungshaushalt der Finanzplanungsjahre braucht zwar noch etwas Starthilfe, 
das Ziel ist jedoch ihn durch eine geschickte Investitionspolitik nachhaltig zu stärken und 
auf eigene Beine zu stellen.  
 
Mit Blick auf den Vermögenshaushalt liegt das Ziel in der Generierung von Einnahmen 
aus dem Verkauf der von der Gemeinde in Vorjahren erworbenen und zu entwickelnden 
Flächen. Da diese Einnahmen erst in den Folgejahren erwartet werden können, ist eine 
Kreditaufnahme unumgänglich.  
Bei der Kreditaufnahme wird darauf geachtet die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungs-
leistung nicht unnötig zu strapazieren und auf kurzfristige Darlehen mit einer geringen 
Tilgungsleistung zu achten.  
 
Weiterhin steht der Vermögenshaushalt in diesem Jahr unter dem Motto „Erstmal alles 
fertig machen“. Aus diesen Grund liegt der Hauptfokus auf der Fertigstellung aller bisher 
begonnen Projekte. 
 
Mit den durch die Verkäufe erzielten Einnahmen soll in den nächsten Jahren die in 
Mitleidenschaft gezogene Rücklage langsam wiederaufgebaut werden, weiterhin sollen 
dadurch Investitionen getätigt werden, die die gemeindlichen Finanzen nachhaltig 
stärken.  
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Anlagen  

 
Verpflichtungsermächtigungen 

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  

werdenden Ausgaben 
 

 
 

Verpflichtungsermächti-
gungen 
im Haushaltsplan des 
Jahres: 1) 

Voraussichtlich fällige 
Ausgaben 2) 3) 

in Euro 
 

 2026 2027 2028 2029 2030 
1 2 3 4 5 6 

2022      

2023      

2024      

2025      

2026      

2027      

2028      

Summe      
Nachrichtlich: 
 
im Finanzplan 
vorgesehene Kreditauf-
nahmen  

     

für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaß-nahmen      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
1.   In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächti-

gungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 
2.   In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre 

einzusetzen. 
3.   Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch 

nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Obersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kre-
ditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter 
Halbsatz zu übernehmen. 

  

Anlage 1 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 
KommHV 
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Anlage 2 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 
KommHV Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 
- in Tsd. € - 

Schuldenübersicht 
 
   

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 

01.01.2024 

Voraussicht- 
licher Stand 

zu Beginn des 
HH-Jahres 
01.01.2025 

Zugang 
in 2025 

Abgang 
in 2025 

Stand nach 
Ablauf des 
Haushalts-

jahres 
30.12.2025 

1. Schulden aus Krediten 
von/vom 

     

1.1 Bund, LAF, 
ERP-Sondervermögen 

     

1.2 Land      

1.3 Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 

     

1.4 Zweckverbänden u. dgl.      

1.5 sonstigen öffentlichen 
Bereich 

     

1.6 Kreditmarkt 
(Bereiche 5 bis 8,  
siehe Nr. 1.1 
AlIgZV KommGrPI) 

5.844 
7.245 *1 

6.368 
7.732*1 6.316 

501 
568 *1 

12.183 
13.480 *1 

 Summe 1 
 

davon entfallen auf Maß-nah-
men, die überwiegend aus Ent-
gelten Dritter finanziert werden 
(Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllZVKomm 
GrPI-Nr. 3.3) 

 
606 

 
497 

 
 

 
108 

 
389 

2. Innere Darlehen 
aus Sonderrücklagen 

     

3. Äußere Kassenkredite      

  5.844 
7.245 *1 

6.368 
7.732*1 6.316 501 

568 *1 
12.183 

13.480 *1 
       

4 Belastungen aus Rechts- 
geschäften, die Kreditauf- 
nahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 

     

4.2.1 Bürgschaften 1.362,8 1.362,8   1.362,8 
 

 

 

 

 

*1 Gesamtschulden der Gemeinde inkl. der Schulden des KU´s 
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Anlage 3 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 
KommHV 

5) 

5) 

5) 5) 

Übersicht 
über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren 

Inanspruchnahmen 
- in € - 

Kreditermächtigungen aus Vorjahren 
 
 

 

Kredit-
ermächtigung 

lt. HH-
Satzung1)  

Vorjahre  
nicht in 

Anspruch 
genommene, 

gültige       
Krediter-

mächtigungen 
aus 

Vorjahren3)  

aktuelles HHJ Folgejahre  

endgültig 
verfallend 

nach Ablauf 
der 

Gültigkeits-
dauer6) 

 tatsächliche Inanspruchnahme2)  Kredit-
ermächtigung 
insgesamt4) 

geplante 
Inanspruch-

nahme  

geplante Inanspruchnahme 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2022 1.442.000 
1.442.000 8) 

1.441.400 
1.441.400 8)    

600  
600 8) 

10.401.500 
600 8) 

       
600 
600 

8) 
2023 4.019.100 

  
   4.019.100 3.000.000       1.019.100 

2024 1.066.200   1.000.000 66.200  
 

  66.200 

2025 6.315.600       
 

3.315.600 
 

3.000.000 

2026          
    

2027         
 

 
  

 

2027            
    

Summen: 12.842.900 1.441.400  1.000.000 4.085.900  6.315.600    4.085.900 
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Nachrichtlich: 
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten 
 

Nr.  Unterabschnitt  Untergruppe  
Übertrag aus 
Vorjahren auf 
das aktuelle 

Haushaltsjahr7) 
 1 9121 3776 3.019.100 

Summe: 3.019.100 
 
Erläuterungen: 
1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung 
2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, 
bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta) 
3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4 
4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus  
Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) 
5) Die in HHJ +1 - +3 eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger  
Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen. 
6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10 
7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein. 
8) Darin enthaltene Kredite des KU´s 
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

- in € - 
Stand der Rücklagen 

 

Art 
Stand zu 

Beginn des 
VJ 

Stand zu 
Beginn des 

HHJ 
Im Haushaltsjahr 2025 

vorgesehene 
Stand zu  

Beginn des          
HHJ  

01.01.2024 01.01.2025 Zuführungen Entnahmen 01.01.2026 
      
 € € € € € 

1 2 3 4 5 6 

1. Allgemeine Rücklage  
    (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) 437.121,63 135.000   141.000 
      
2. Sonderrücklagen  
     (§ 20 Abs. 4 KommHV)      

2.1 Abwasserbeseitigung  
(Gebührenschwankungsrücklage)   27.535,08 27.742,11  5.100 22.642,11 

2.2 Abwasserbeseitigung  
             (Investitionsrücklage) 698.931,67 704.027,97  25.000 679.027,97 

2.3 Wasserversorgung *1 
(Gebührenschwankungsrücklage) 160.684,61  161.892,76  51.800 110.092,76 

Summe 2: 1.324.272,99 1.332.868,07  67.400,00 952.762,84 
 
*1 Die Gebührenschwankungsrücklage Wasser wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung (BKPV) im Jahr 2020 auf Null 
gesetzt. 
 
 
 
 
 
Im Jahr 2020 wurden die Gebühren und Beiträge neu kalkuliert. Abwassergebühren wurden gesenkt pro m³ von 2,53 € auf 2,23 €. 
Wassergebühren wurden erhöht von 1.43 € auf 1,71 € pro m³. 
Die hohe Zuführung bei der Abwasserversorgung 2019 entstand aus einer Entnahme für die Kanalsanierung über 330 T€ welche 
nicht zweckgebunden verwendet wurde. Die Angaben für das Jahr 2023 sind eine Prognose zum Stichtag 01.04.2023.  
 
 
Nachrichtlich: 
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV): 
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haus-
haltsansätzen: 
 

 In Euro Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre:  
2022 13.225.500,00 € 

14.075.633,33 € 2023 13.889.600,00 € 
2024 15.111.800,00 € 
Summe 39.449.800,00 € 

 
hiervon eins von Hundert: 140.756,33 € (=Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage) 
  

Anlage 4 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 
KommHV 
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STELLENPLAN 

 
2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 

1. BEAMTE 
  Zahl der Stellen 2025  

 
 

Zahl der  

   darunter  tatsächlich  

Wahlbeamte und Besoldungs-  mit 
Bei Stellenober-

grenze nicht  

Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

sonstige Beamte gruppe insgesamt Amtszulage berücksichtigt Vorjahr 
2024 

30.06.2024 Erläuterungen 
 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Wahlbeamte A16 1   1* 1* * seit 01.05.2020 Beam-
ter auf Zeit 

 

       

 

       

Sonstige Beamte A 16       
A 15       
A 14       
A 13 1   1 1 ATZ 
A 12 2   2 1 TZ 14 Std., TZ 35 Std. 
A 11       
A 10       

A 9 1 1  1 1 TZ 28 Std. 

A 8 1   0 0 Beförderung zum 01.05. 

 A 7 0   1 1 VZ 

Insgesamt  6 1  5 5  

 
 

 
 tatsächlich  

Entgeltgruppe / 
Zahl der  

Stellen im  

Leerstellen        Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

Sondergruppe HH Jahr 2025 HH Jahr 2025 Vorjahr 2024 30.06.2024 Erläuterungen 
      

1 2  3 4 5 
 

 
 

   

14 0  1 1 GFB 

13 0  0 0  

12 1  1 0 1 VZ 

11 4  4 5 2 VZ, 1 TZ, 1 EZ, 1 GfB,  

10 1  0 0 1 TZ 33 Std. 

9c 0  1 1  

9b 4  2 2 4 VZ 

9a 3  6 2 1 TZ 25 Std., 1 VZ, 1 GfB 

8 4  3 5 2 TZ, 2 VZ 

7 6  8 9 3 VZ, 3 TZ 25, 27, 30 Std.,  

6 3  4 3 3 VZ 

5 0  0 0  

4 1  1 1 1 TZ 28 Std. 

3 0  0 0  

2 5  6 6 2 VZ, 3 TZ 13 Std., 6 Std.,12 Std. 

1 3  2 2 2 GfB, 1 TZ  11 Std. 
  

 
   

Insgesamt 35  39 37  

Anlage 4 
zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV 
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3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
4. ELTERNZEIT 
 

   Entgelt- Arbeits- 
Stelle von bis gruppe stunden 

     

Verwaltung 
 

16.12.2023 13.10.2026 EG 11 
14 Std. 

Beschäftigung 
whd. EZ  

 
  

 
 

 
 Zahl der  

 
 

 
 tatsächlich  

Entgeltgruppe / 
Zahl der  

Stellen im  

Leerstellen        Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

Sondergruppe HH Jahr 2025 HH Jahr 2025 Vorjahr 2024 30.06.2024 Erläuterungen 
      

1 2  3 4 5 
 

 
 

   

S 18      
S 17      
S 16 1  1 1  

1 TZ 35 Std. 

S 15      

S 14      

S 13 2  1 1 TZ 35 Std.(kw), 1 TZ 33 Std. 

S 11      

S 10      

S 9 1  0 0 1 TZ 28 Std. 

S 8b      

S 8a 13  14 10 5 VZ, 7 TZ, 1 TZ kw 

S 7      

S 6      

S 5      

S 4      

S 3 7  10 8 1 VZ, 5 TZ, 1 TZ kw 

S 2 3  2 2 2 TZ, 1 TZ kw 
  

 
   

Insgesamt 27 0 28 22  
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II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 
 

1. BEAMTE 
 

Ab- 
Bezeichnung der Ab-

schnitte Wahl- B A A A A A A A A A A A A A A A  
schnitt und Unterabschnitte beamte  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Erläuterungen 
                    

0 0 Gemeindeorgane 1                  
0 2 Hauptverwaltung      1 2           1 ATZ; TZ 14 Std. / TZ 35 Std. 
0 3 0 Kämmerei                   
0 3 3  Gemeindekasse            1      VZ 
0 3 4 Steuerverwaltung                   
0 3 5 Liegenschaftsverwaltung                   
0 5 0  Standesamt                   
0 6 1 Bauamt          1        TZ 28 Std. 

 Insgesamt: 1     1 2   1  1       

 
 2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
Ab- 
schnitt Entgeltgruppen 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 Erläuterungen 
                    

0 0 Gemeindeorgane                   

0 2 Hauptverwaltung         1 2         

0.2.1 Personalverwaltung      1    1         
0 3 0 Kämmerei    1       0,5        
0 3 3  Gemeindekasse         1  0,5        
0 3 4 Steuerverwaltung         0,6          
0 6 Gesamte Verwaltung        1        0,53   
1 1 0 Öffentliche Ordnung        1 0,4  0,8        
1 1 4 Umwelt     2              
3 5 Bücherei              1     
4 6 Tageseinrichtungen                2,27 2  
6 1 Bau- und Wohnungsw.     2   2   1        
6 3 Gemeindestraßen           1 2,5    1   
7 0 Abwasserbeseitigung          1 1        
7 5 Bestattungswesen           0,2 0,5    0,2   
7 7 Bauhof                1 1  
815 Wasserversorgung          1         
 Insgesamt:    1 4 1  4 3 5 5 3  1  5 3  

 
  3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
  S S S S S S S S S S S S S S S S S  
 Entgeltgruppen 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8a 7 6 5 4 3 2 Erläuterungen 

 Tariflich 
Beschäftigte                   

4 6 Tageseinrichtungen   1   2    1 13     7 3 4 kw 
 Insgesamt:   1   2    1 13     7 3  

 
 
III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung 

  Vorgesehen für Beschäftigt  
Bezeichnung Art der Vergütung 2025 30. Juni 2024 Erläuterungen 

     

1 2 3 4 5 

     
     
Auszubildende Ausbildungsvergütung 1  Beginn Ausbildung Sept. 23 
     
Insgesamt  1   
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Finanzplanung für Investitionen 

2026 bis 2028 
 
 

HHSt. Bezeichnung 2026 2027 2028 

1.0600.9350 
Rathaus 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.0600.9359 
Rathaus 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Überprüfung Energie öffentl. Gebäude 

45.000 €   

1.0600.9400 

Rathaus 
Hochbaumaßnahme  
Pauschale 
In 2026 Schattierung Rathaus 

10.000 € 5.000 € 5.000€ 

1.0601.9350 
EDV-Anlage 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.0601.9380 
EDV-Anlage 
Software  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.1300.9350 
Brandschutz 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale  

8.000 € 8.000 € 8.000 € 

1.1300.9359 
Brandschutz 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
Funkmelder, Sirenen 

140.000 €   

1.2150.9450 Renovierung Schulturnhalle  
1/3 Anteil Gemeinde  1.000.000 €  

1.2150.9830 Investitionszuweisung Grund- und 
Mittelschule   123.200 € 123.200 € 123.200 € 

1.3400.9880 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Pauschale 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

1.4601.9400 
Spielplätze 
Hochbaumaßnahmen 
Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus  

50.000 € 50.000 € 5.000 € 

1.4640.9350 
Kindergarten St. Peter 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

2.500 € 2.500 € 2.500 € 

1.4642.9350 Waldkindergarten  
Neuer Bauwagen  126.000 €   

1.4644.9351 
Kinderkrippe St. Peter 
Zimmerausstattungen 
Pauschale 

2.000 € 2.000 € 2.000 € 

1.4647.9400 Kindergarten Prittlbach 500.000 € 1.500.00 € 2.500.00 € 

1.5500.9880 
Förderung des Sports 
Vereinsförderung (Investitionszuschuss) 
Pauschale 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.5801.9350 
öffentliche Grünfläche  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

1.000 € 1.000 € 1.000 € 

1.6100.9582 Breitband 4. Verfahren 490.000 € 150.000 €  

1.6151.9550 Ökokonto 
Pauschale 5.000 €   

1.6300.9502 Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.) 615.000 € €   

1.6300.9503 Rasengittersteine   600.000 €  

1.6300.9509 Straßensanierung  120.000 € 120.000 € 120.000 € 
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1.6300.9582 Weiherstraße und Bamergasse 450.000 € 450.000 €  

1.6300.9583 Kirchstraße und Brücke Prittlbach   800.000 € 250.000 € 

1.7000.9131 Abwasser 
Gebührenschwankungsrücklage  45.900 € 44.600 € 42.900 € 

1.7000.9350 
Abwasserbeseitigung 
Erwerb bewegliches Anlagevermöge 
Pauschale 

3.000 € 3.000 € 3.000 € 

1.7000.9504 
Abwasserbeseitigung  
Tiefbaumaßnahme  
Pauschale  

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.7000.9535 
Abwasser 
Hausanschlüsse öffentlich 
Pauschale 

30.000 € 30.000 € 30.000 € 

1.7000.9536 
Abwasser 
Hausanschlüsse privat  
Pauschale 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.7500.9400 Bestattungswesen  
Hangsicherung  200.000 € 150.000 €  

1.7500.9401 
Bestattungswesen  
Friedhofgestaltung  
Pauschale 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 

1.7711.9350 
Bauhof 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Salzsilos, Pauschale 

165.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.8153.9131 Wasserversorgung 
Gebührenschwankungsrücklage  6.900 €   

1.8153.9501 
Wasserversorgung 
Hausanschlüsse öffentlich 
Pauschale  

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.8153.9532 
Wasserversorgung  
Hausanschlüsse privat 
Pauschale 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 

1.8551.9401 
Aufforstung (Obstbäume) 
Schutz der Insekten 
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.8809.9300 
Kommunalunternehmen 
Energie Hebertshausen 
Stammeinlage 

100.000 €   

1.9101.9100 Allgemeine Rücklage 3.184.500 € 716.500 € 126.100 € 

1.9121.9770 Tilgung  68.000 € 68.000€ 68.000 € 

1.9121.9776 Tilgung   376.600 € 377.600 € 378.600 € 

1.9121.9778 Tilgung AWE 68.400 € 58.400 € 58.400 € 

1.9161.9000 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt  463.800 € 434.300 € 441.700 € 

 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































